
Ein noch inoffizieller Gesetzent-
wurf zur geplanten Pflegereform si-
ckerte vor Kurzem durch. Demnach 
sollen die Eigenanteile in der stati-
onären Pflege endlich gesenkt wer-
den, und zwar gestaffelt. Ab dem 
zweiten Jahr zahlen künftig alle 
Pflegebedürftigen in stationären 
Einrichtungen weniger selbst. Auch 
regionale Unterschiede wurden 
mitbedacht. Leider bleiben jedoch 
die Eigenanteile im ersten Pflege-
jahr unverändert hoch. Schlimmer 
noch: Es ist zu befürchten, dass 
sie weiter steigen. Das birgt für 

Betroffene ein hohes Armutsrisiko, 
welches durch die geplante Reform 
nicht gebannt ist. Eine Entlastung 
muss deshalb zwingend schon im 
ersten Pflegejahr erfolgen! 

Besonders kritisch sieht der 
SoVD die geplanten Kürzungen bei 
der Tages- und Verhinderungspfle-
ge. Die Verhinderungspflege ist ein 
Notanker, wenn Angehörige einmal 
ausfallen. Sie stellt sicher, dass die 
notwendige Pflege in der häusli-
chen Umgebung weiterhin erfolgen 
kann. Die Tages- und Nachtpflege 
hingegen entlastet Angehörige für 

einen oder mehrere Tage in der Wo-
che – auch für eine kurze Auszeit 
von der kräftezehrenden Tätigkeit. 
Statt zu kürzen, müssten gerade 
diese unterstützenden Instrumente 
weiter ausgebaut und gestärkt wer-
den. Wichtig ist jetzt vor allem, dass 
die versprochene Reform noch in 
dieser Legislatur angegangen wird 
und nicht im Sande verläuft. Ein 
„Weiter so“ wie bisher darf es an-
gesichts der Großbaustelle „Pflege“  
nicht mehr geben!

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

Fortsetzung auf Seite 2

Blickpunkt

Menschen mit niedrigen Einkommen laut Sozialbericht zunehmend von Armut bedroht

Corona: Lasten ungleich verteilt
Ausführlich untersuchte der 

Datenreport 2021 die Lebens-
verhältnisse in Deutschland. 
Dabei zeigte sich, dass immer 
mehr Menschen dauerhaft von 
Armut bedroht sind. Für viele 
gilt also: einmal arm, immer arm. 
Zusätzlich verschärft hat sich die 
Lage von benachteiligten Perso-
nengruppen durch die Corona-
Pandemie. Vor allem Selbst-
ständige, Geringverdienende 
und Alleinerziehende kämpfen 
immer häufiger mit finanziellen 
Schwierigkeiten.

Der Datenreport 2021 ist ein 
Sozialbericht, den die Bundes-
zentrale für politische Bildung 
unter anderem mit dem Statis-
tischen Bundesamt und dem 
Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung herausgibt. 
Die darin enthaltenen Daten 
geben ein umfassendes Bild 
der Lebensverhältnisse und der 
Einstellungen der Menschen in 
Deutschland wieder. Einer der 
Schwerpunkte der aktuellen 
Ausgabe lag auf den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie.

Der Bericht zeigt, dass 2018 in 
Deutschland rund jede*r Sechs-
te (15,8 Prozent) unterhalb der 
Armutsrisikoschwelle lebte. Das 
bedeutet, dass ein Ein-Personen-
Haushalt über ein Nettoeinkom-
men von weniger als 1.040 Euro 
im Monat verfügte. 

Armutsrisiko in Deutschland
verfestigt sich zusehends

Noch besorgniserregender 
ist jedoch eine andere Erkennt-
nis. So hat sich der Anteil der 
Menschen, die dauerhaft von 

Armut bedroht sind, in den 
letzten zwanzig Jahren mehr 
als verdoppelt. Lebte 1998 
in Deutschland noch jede*r 
Fünfte (20 Prozent) dauerhaft 
unterhalb der Armutsgrenze, 
traf dies zuletzt fast schon auf 
jede*n Zweiten (44 Prozent) zu. 
Besonders hoch ist das Risiko, 
in Armut zu leben, dem Daten-
report zufolge für Alleinerzie-
hende, Personen ohne Berufs-
abschluss und Menschen mit 
Migrationshintergrund.

Ein Datenreport zeigt, dass angesichts der Corona-Krise immer mehr Menschen mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben.
Foto: Ira_Shpiller / Adobe Stock

Kernforderungen 
zur Bundestagswahl
Die Corona-Krise zeigt
Systemfehler auf
 Seiten 4 + 5

Pflegegrad online 
selbst berechnen 
Kostenloses SoVD-Angebot
bietet Unterstützung
 Seite 3

Entgeltunterschiede 
bestehen weiterhin 
SoVD fordert Transparenz 
nicht nur in der Krise

 Seite 6

Keine Gebühr für 
Vielkläger*innen
Recht zu erhalten darf  
nicht vom Geld abhängen

 Seite 7

Listig lächelnd  
gegen Vorurteile
Sir Peter Ustinov wäre im 
April 100 Jahre geworden
 Seite 24

Anzeige

Nr. 4 April 2021

Die Mitgliederzeitung 
des SoVD Sozialverband 
 Deutschland

Aktuelle Informationen, 
 Positionen und Hintergründe 
zu sozialen Themen

www.sovd.de/zeitung 
facebook.com/sovd.bund 
twitter.com/sovd_bund



Es überrascht wenig, dass 
dieser Personenkreis – hinzu 
kommt noch die Gruppe der 
Selbstständigen – auch stärker 
als andere unter den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
zu leiden hatte.

Finanzielle Schwierigkeiten 
als Folge der Pandemie

Während in qualifizierten 
Angestelltenberufen noch 
nicht einmal jede*r Zehnte  
von finanziellen Problemen in 
dieser Zeit berichtete, war dies 
unter den Beziehenden eines 
Niedrigeinkommens schon 
fast jede*r Fünfte. Weniger 
Geld infolge der Krise hatte 
jede*r vierte Alleinerziehende 
(25 Prozent) und jede*r fünfte 
Selbstständige (20 Prozent). 

Das Ausmaß sozialer Un-
gleichheit schlägt sich zuneh-
mend auch in den Einstellungen 
und Wahrnehmungen der Men-
schen nieder. Niedrige Einkom-

men werden demnach immer 
häufiger als ungerecht wahrge-
nommen. Rund drei Viertel der 
Menschen in Deutschland un-
terstützen deshalb inzwischen 
Forderungen, nach denen sich 
der Staat für den Abbau von 
Einkommensunterschieden en-
gagieren sollte.

Ärmere oftmals von 
Digitalisierung abgehängt

Wie ungleich die Chancen 
bisher gesellschaftlich verteilt 
sind, zeigte sich angesichts 
der Schließungen von Schulen. 
Beim Zugang zu digitalen Un-
terrichtsformaten hatten Fami-
lien mit niedrigen Einkommen 
oft nicht für jedes Kind einen 
Computer. Nach wie vor hängen 
Bildungschancen in Deutsch-
land somit stark von der sozia-
len Herkunft ab. 

Der Sozialbericht belegt zu-
dem eine anhaltende Benach-
teiligung von Frauen. Details 
hierzu und die begleitenden 

Forderungen des SoVD finden 
Sie in einem Schwerpunkt auf 
Seite 6 in dieser Ausgabe.

Auf die Aussagen der Fach-
leute hinsichtlich ungleicher 
Lebensbedingungen reagier-
te der SoVD mit großer Sorge. 
„Diese Zahlen zeigen sehr deut-

lich, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht“, erklärte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer. Er 
sprach sich für eine verstärkte 
Förderung in den Jobcentern 
aus und forderte höhere und 
bedarfsgerechte Regelsätze so-
wie auskömmliche Löhne. jos

Corona: Lasten der Pandemie ungleich verteilt
Menschen mit niedrigen Einkommen sind laut aktuellem Sozialbericht zunehmend von Armut bedroht
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Armut in unserer Gesellschaft war schon vor der Pandemie schwer zu ertragen. Für Alleinerziehende 
oder Geringverdienende verschärfte sich die Situation in dieser Zeit jedoch spürbar.

Status quo: Rollstuhlfahrer*innen kommen nicht an die Tasten und 
sehbehinderte Menschen bringt der Bildschirm nicht weiter.

Den kompletten Datenreport 
finden Sie auf der Internetseite 
des Statistischen Bundesamtes: 
www.destatis.de/datenreport.

Info

Barrieren müssen schneller fallen!
Der Arbeitstitel versprach viel: Das „Barrierefreiheitsgesetz“ soll eine EU-Richtlinie in deutsches Recht 

umsetzen. Erfasst wird davon jedoch nur der digitale Bereich von Produkten und Dienstleistungen – bei 
Übergangsfristen von bis zu zehn Jahren. Grundsätzlich begrüßt der SoVD die Regelungen, sieht jedoch 
gleichzeitig die Gefahr, damit hinter geltende Vorgaben zur Barrierefreiheit zurückzufallen.

Das neue Gesetz wäre ein 
weiterer rechtlicher Schritt hin 
zur gleichberechtigten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderun-
gen. Auch private Wirtschafts-
akteure wären damit erstmals 
verpflichtet, die Barrierefreiheit 
ihrer digitalen Produkte und 
Dienstleistungen sicherzustel-
len und zu garantieren. 

Neuregelungen kommen
frühestens im Jahr 2025

In den Bereich der Vorgaben 
fallen zum Beispiel Computer, 
Mobiltelefone und Fernseher 
sowie Geld- und Fahrschein-
automaten. Von den Dienstleis-
tungen wären neben dem On-
linehandel unter anderem auch 
Bankgeschäfte oder E-Books 
erfasst. Allerdings treten diese 
Neuerungen erst ab Sommer 
2025 in Kraft.

Alte Automaten blieben 
vorerst weiter in Betrieb

Der SoVD kritisiert in seiner 
Stellungnahme zu dem Gesetz-
entwurf auch die darin vor-
gesehenen Übergangsfristen. 
Demnach wären selbst 2029 
noch Geräte zugelassen, die 
weiterhin keine Standards zur 
Barrierefreiheit erfüllen. Ein-
zelne Automaten und Selbst-

bedienungsterminals könnten  
sogar noch bis zum Jahr 2035 
in Betrieb bleiben.

Angebote ohne fremde Hilfe
erreichen und nutzen

Auch die im Gesetzentwurf  
enthaltene Definition von Bar-
rierefreiheit stößt beim SoVD 
auf Widerstand. Diese unterläuft 
geltende Vorgaben des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes, 
indem sie außer Acht lässt, inwie-
weit Produkte oder Dienstleis-
tungen auffindbar oder nutzbar 
sind. Was nützt beispielsweise 
ein barrierefrei zu bedienender 

Geldautomat, wenn dieser für 
Rollstuhlfahrer*innen oder älte-
re Menschen gar nicht zugäng-
lich ist?

SoVD: Barrierfreiheit 
duldet keinen Aufschub

Wie wichtig Digitalisierung in 
unserem Alltag ist, hat uns die 
Corona-Pandemie verdeutlicht. 
Der SoVD fordert vom Gesetzge-
ber daher, seinen Gestaltungs-
spielraum bei der Umsetzung 
der EU-Richtlinie zu nutzen: 
Wir brauchen jetzt barrierefreie 
Angebote, nicht erst in einigen 
Jahren! ct / jos

Der Deutsche Behindertenrat (DBR) kam zu einem Online-
Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Die 
Mitglieder des DBR-Sprecherrates, darunter auch SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer, zeigten sich erfreut, dass dieses Treffen 
zustande kam. Die Sprecherratsvorsitzende Hannelore Loskill 
(BAG Selbsthilfe e. V.) verlieh zudem ihrer Hoffnung Ausdruck, 
dass die Bundeskanzlerin ihren Einfluss in den letzten Monaten 
ihrer Amtszeit noch einmal geltend macht.

Die Vertreter*innen des DBR-Sprecherrats wiesen darauf hin, 
dass auch in Pandemiezeiten das Handeln aller gesellschaftli-
chen Akteur*innen auf Inklusion ausgerichtet bleiben müsse. 
Es brauche eine barrierefreie Krisenkommunikation in Gebär-
densprache, Brailleschrift, Einfacher und Leichter Sprache sowie  
diskriminierungsfreie Lockerungen und angemessene Vorkeh-
rungen für eine barrierefreie Impfstrategie.

Zudem forderte der DBR die Bundesregierung dazu auf, ih-
ren Nationalen Aktionsplan verbindlich fortzuschreiben. Denn 
aktuell entspreche die Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen an Entscheidungsprozessen nicht den Grundsätzen 
der UN-Behindertenrechtskonvention.

DBR im Austausch mit 
Bundeskanzlerin Merkel

Corona, Barrieren und Partizipation – diese Themen besprach 
der Deutsche Behindertenrat mit der Bundeskanzlerin.

Foto: Guido Bergmann / Bundesregierung

Gesetzentwurf sieht wenige Verbesserungen über einen langen Zeitraum vor
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Kostenloses digitales Angebot des SoVD unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige

Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeversicherung sieht Entlastungen vor

Foto: thodonal / Adobe Stock, screenshot; Montage: SoVD
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Eine Reform der Pflegeversicherung soll unter anderem Pflege-
bedürftige hinsichtlich der zu zahlenden Eigenanteile entlasten.

„Hallo, ich bin Ihre virtuelle Assistenz. Ich werde Ihnen bei der Einschätzung Ihres Pflegegrades behilflich sein.“ Wie bei einem Gespräch 
führt der Pflegegradrechner des SoVD Betroffene oder Angehörige zu einer Einschätzung des zu erwartenden Pflegegrades.

Je älter wir werden, umso eher 
sind wir auf Hilfe angewiesen. 
Wer jedoch Leistungen aus der 
Pflegeversicherung erhalten 
möchte, muss zunächst einmal 
feststellen lassen, wie es um 
die eigene Selbstständigkeit 
bestellt ist. Hierzu erfolgt eine 
Begutachtung durch den Medi-
zinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK). Dabei be-
rücksichtigen die Prüfer*innen 
sowohl körperliche und geistige 
als auch seelische Beeinträch-
tigungen. Auf diese Weise wird 
unter anderem sichergestellt, 
dass beispielsweise an Demenz 
erkrankte Menschen einen 

Der dem SoVD vorliegende 
Gesetzentwurf regelt verschie-
dene Bereiche. Einer der zen-
tralen Punkte ist dabei die Re-
duzierung der pflegebedingten 
Eigenanteile in der stationären 
Pflege. Unabhängig von weite-
ren Kosten (siehe Kasten links) 
fallen allein für den einrich-
tungseinheitlichen Eigenanteil 
derzeit bundesweit im Durch-
schnitt 831 Euro im Monat an. 

Statt Deckelung soll nun 
prozentual reduziert werden

Ende letzten Jahres kündig-
te Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) an, diesen Ei-
genanteil auf 700 Euro im Mo-
nat begrenzen zu wollen (siehe 
SoVD-Zeitung 11 / 2020, Seite 3). 
Nach drei Jahren dann würden 
die Pflegekassen die Kosten 
vollständig übernehmen. So war 
der ursprüngliche Plan.

gleichberechtigten Zugang zu 
allen Leistungen der Pflegever-
sicherung erhalten.

Mit dem Pflegegradrechner
Schritt für Schritt zum Ziel 

Schon jetzt unterstützt 
der SoVD Betroffene mit sei-
nem Pflegetagebuch dabei, 
sich auf diese Begutachtung 
vorzu bereiten (siehe rechts). 
Zusätzlich gibt es nun den 
Pflegegradrechner. Schritt für 
Schritt beantworten hier-
bei Pflegebedürftige oder 
auch deren Angehörige on-
line einzelne Fragen und 
können so am Ende erfah-

Nach dem neuen Entwurf nun 
soll der Eigenanteil erst nach ei-
nem Jahr reduziert werden, und 
zwar um 25 Prozent. Im dritten 
Jahr wäre dieser dann nur zur 
Hälfte zu bezahlen und ab dem 
vierten Jahr dauerhaft nur noch 
zu einem Viertel.

Entlastung für alle 
erst ab dem zweiten Jahr

Bei den Eigenanteilen gibt es 
regional deutliche Unterschiede. 
In sieben Bundesländern liegt er 
beispielsweise durchschnittlich 
unter 700 Euro. Dort hätte also 
die ursprünglich in dieser Höhe 
geplante Deckelung zu keiner 
Ersparnis geführt. Dagegen ent-
lastet eine prozentuale Reduzie-
rung alle Pflegebedürftigen in 
stationären Einrichtungen. 

Nach Ansicht des SoVD käme 
die Entlastung ab dem zweiten 
Jahr jedoch zu spät. Denn für das 

ren, welche Leistungen ihnen 
zustehen. Der Rechner bietet 
dabei eine Orientierung hin-
sichtlich einer zu erwartenden 
Einstufung. Über den tatsäch-
lichen Pflegegrad entscheidet 
die Prüfung durch den MDK.

Hilfe gibt es auch beim
fristwahrenden Widerspruch

Wer mit dem durch den MDK 
zuerkannten Pflegegrad nicht 
einverstanden ist, kann gegen 

komplette erste Jahr bliebe der 
Eigenanteil unverändert. SoVD-
Präsident Adolf Bauer bringt 
es auf den Punkt: „Angesichts 
weiter steigender Eigenanteile 

diese Entscheidung Wider-
spruch einlegen. Auch hierbei 
unterstützt ein zusätzliches 
Werkzeug des Pflegegradrech-
ners. Dieses stellt sicher, dass 
zunächst einmal die Frist ge-
wahrt wird. Für eine individu-
elle Begründung ihres Wider-
spruchs sollten sich Betroffene 
dagegen jedoch weiterhin am 
besten an eine der SoVD-
Rechtsberatungsstellen vor Ort 
wenden. jos

durch notwendige Mehrausga-
ben – etwa zur Steigerung der 
Attraktivität der Pflegeberufe 
– verbleibt ein pflegebedingtes 
Armutsrisiko.“ jos

Pflegegrad online selbst berechnen

Eigenanteile sollen reduziert werden

 Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind, haben möglicherweise Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse. Deren 
Höhe richtet sich nach fünf Pflegegraden. Diese teilt der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) nach einer Begutachtung 
zu. Wer sich darauf vorbereiten möchte, kann jetzt im Internet unter: www.sovd.de/pflegegradrechner ein kostenloses Angebot des SoVD 
nutzen. Ein weiteres Werkzeug unterstützt zudem beim eventuell erforderlichen Einlegen eines Widerspruchs.

Im März kam Bewegung in die seit Langem geplante Reform der Pflegeversicherung. So beriet etwa der Koalitionsausschuss über 
den Arbeitsentwurf eines Gesetzes, mit dem unter anderem die Eigenanteile in der stationären Pflege reduziert werden sollen. Nach 
einer ersten Einschätzung des umfangreichen Entwurfes bleibt aus Sicht des SoVD jedoch weiterhin ein pflegebedingtes Armutsrisiko 
bestehen. Verbandspräsident Adolf Bauer forderte erneut, die Pflegebedürftigen endlich spürbar zu entlasten.

Das neue 
Pflegetagebuch

Verteilung der 
Pflegekosten

Wer Pflege benötigt, steht 
oft plötzlich vor einer Heraus-
forderung: „Was erwartet mich 
bei der Pflegebegutachtung 
und wie ermittle ich meinen 
Pflegebedarf?“ Antworten auf 
diese Fragen gibt der Ratge-
ber „Das neue Pflegetagebuch“ 
des SoVD. Die Broschüre hilft 
Pflegebedürftigen und Ange-
hörigen dabei, sich auf die Be-
gutachtung ihrer Pflegebedürf-
tigkeit besser vorzubereiten. 

Die Unterbringung in ei-
ner Pflegeeinrichtung ist 
kostspielig. Zu dem Posten 
„Pflege und Betreuung“ 
gibt es abhängig vom Pfle-
gegrad einen Zuschuss aus 
der Pflegeversicherung. Da 
dieser die Kosten jedoch 
nicht deckt, fällt ab dem 
Pflegegrad 2 ein für jede 
Einrichtung einheitlicher 
Eigenanteil an. Dieser ist 
wiederum nicht an den 
Pflegegrad gekoppelt, un-
terscheidet sich aber von 
Heim zu Heim.

Darüber hinaus müssen 
Pflegebedürftige ihre Ver-
pflegung und ihre Unter-
kunft selbst bezahlen. Und 
obwohl der Bereich der In-
vestitionskosten eigentlich 
in der Verantwortung der 
Bundesländer liegt, werden 
Pflegebedürftige auch hier 
zur Kasse gebeten. Allein 
dieser Posten macht derzeit 
rund ein Viertel ihrer finan-
ziellen Belastung aus.

Sie finden das Pflegetagebuch 
auf der Internetseite des SoVD 
unter https://www.sovd.de. Dort 
klicken Sie bitte im oberen Menü 
zunächst auf „Publikationen“ 
und dann auf „Broschüren und 
Ratgeber“.

Info

Sozialverband Deutschland

Das neue  
Pflegetagebuch

Selbsteinschätzung für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen 
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5. Engagiert für und mit 
Menschen mit  
Behinderungen
• Inklusiven Arbeitsmarkt  

voranbringen
Die Benachteiligung von Men-

schen mit Behinderungen am 
Arbeitsmarkt muss entschlos-
sen angegangen und ein inklu-
siver Arbeitsmarkt geschaffen 
werden. Die Beschäftigungs-
pflichtquote für Unternehmen 
und Verwaltung ist bedarfsge-
recht auf mindestens sechs Pro-
zent zu erhöhen. Unternehmen 
müssen ihre Gesetzespflichten 
erfüllen. Die Überwachung ist 
zu intensivieren (...).
• Barrierefreiheit in allen Le-

bensbereichen verwirklichen
Inklusion und Teilhabe gelin-

gen nur mit umfassender Barri-
erefreiheit. Es braucht endlich 
eine gesetzliche Pflicht zur Bar-
rierefreiheit für die Privatwirt-
schaft, ergänzt um finanzielle 
Anreize. Es liegt auch im Interes-
se älterer Menschen, dass etwa 
der Verkehr, Gesundheitsdiens-
te, Läden, Internetportale, aber 
auch Arbeitsstätten konsequent 
barrierefrei umgestaltet werden.
• Inklusive Bildung voran- 

bringen
Inklusive Bildung ist Verpflich-

tung des gesamten Bildungssys-
tems. Der SoVD fordert qualita-
tiv hochwertige gemeinsame 
Bildungsangebote für Menschen 
mit und ohne Behinderungen, 
die auch die Abhängigkeit des 
Bildungserfolges vom Sozialsta-
tus der Eltern beenden. Hierfür 
bedarf es verbindlicher Qua-
litätsmaßstäbe, umfassender 
Fortbildungsangebote, syste-
matischer Umsetzungsprozesse, 
ausreichender personeller und 

Bundesregierung, die Europä-
ische Kommission und das Eu-
ropäische Parlament müssen 
sich für ein soziales Europa ein-
setzen. Hierfür müssen einheit-
liche und verbindliche soziale 
Mindeststandards für die Berei-
che Armutsbekämpfung, Zugang 
zu sozialen Diensten, Zugang zu 
Grundsicherungsleistungen so-
wie Absicherung bei Arbeitslo-
sigkeit, Krankheit und im Alter 
geschaffen werden. Um Armut 
erfolgreich zu bekämpfen, brau-
chen wir in Europa außerdem ei-
nen Mindestlohn von 60 Prozent 
des mittleren Einkommens (...).
• Gerechte Verteilung von  

Wohlstand
Die zerstörerische Dominanz 

der Finanzmärkte in Europa 
muss beendet werden, vorhan-
dene wirtschaftliche Ungleich-
gewichte sind abzubauen. 
Hierfür muss Steuerdumping 
unterbunden werden. (.. .) Als 
Instrument für mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit sowie zur 
Eindämmung hochriskanter 
Aktiengeschäfte muss eine eu-
ropaweite Finanztransaktions-
steuer eingeführt werden.
• Europa braucht soziale  

Zukunftsprogramme
Wir brauchen ein Europa der 

sozialen Sicherheit, in dem Wirt-
schafts- und Sozialpolitik gleich-
gewichtig sind. Nur mit einer 
Abkehr von der rigiden Sparpo-
litik und einem Kurswechsel hin 
zu einem sozialen Europa mit 
sozial ausgewogenen Zukunfts-
programmen können drohende 
Einbrüche in Wirtschaft, Beschäf-
tigung und sozialer Sicherung 
bekämpft werden. Daher muss 
der Europäische Sozialfonds Plus 
(...) weiterentwickelt werden (...).

werden. Daher muss die Um-
wandlung von prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen in sozial 
abgesicherte Normalarbeitsver-
hältnisse zu menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen und tarifli-
chen beziehungsweise ortsüb-
lichen Löhnen oberstes Ziel der 
Arbeitsmarktpolitik sein. (...)
• Mindestlohn erhöhen

Damit der gesetzliche Min-
destlohn wirksam (Alters-)Armut 
vermeidet, ist er auf mindestens 
60 Prozent des mittleren Lohnes 
anzuheben. Die Anpassung (...) 
muss jährlich erfolgen. Ausnah-
men für Langzeitarbeitslose und 
Jugendliche sind zu streichen. 
Auch Werkstattbeschäftigte 
sind einzubeziehen. Gleichzeitig 
müssen Überwachungsmecha-
nismen verbessert werden (...).
• Soziale Sicherheit bei  

Arbeitslosigkeit herstellen
Die Arbeitslosenversicherung 

muss wieder einen grundsätzli-
chen Schutz bei Arbeitslosigkeit 
bieten. Dazu müssen der Zugang 
erleichtert, die Dauer des Leis-
tungsbezuges ausgeweitet und 
eine unbefristete, steuerfinan-
zierte Lohnersatzleistung für 
Langzeitarbeitslose eingeführt 
werden. Bedarfsorientierte An-
gebote der beruflichen Um-
schulung und Fortbildung sind 
auszuweiten und die Förderung 
von Langzeitarbeitslosen ist 
durch Eingliederungszuschüsse 
zu verbessern. Das Leistungs-
system des SGB II muss grundle-
gend reformiert (...) werden. (...)

4. Soziale Rechte in  
Europa stärken
• Für ein soziales Europa

Die soziale Dimension in der 
EU muss gestärkt werden. Die 

• Altersarmut bekämpfen
Altersarmut muss durch viel-

fältige Leistungsverbesserun-
gen bekämpft werden. Dazu ge-
hören ein verbesserter Aufbau 
von Rentenansprüchen in der 
Erwerbsphase, insbesondere 
durch gute Löhne, ausreichende 
Rentenversicherungsbeiträge 
bei Arbeitslosigkeit, Kindererzie-
hung und Pflege sowie bessere 
Leistungen in der Rentenbezugs-
phase. Bei der Grundsicherung 
im Alter sind bedarfsgerechte 
Regelsätze festzusetzen. Auf die 
Einkommensanrechnung bei der 
Grundrente sollte verzichtet und 
Zeiten der Arbeitslosigkeit (...) 
gezählt werden. Die Abschläge 
bei den Erwerbsminderungs-
renten (...) sind (...) abzuschaffen.
• Erwerbstätigenversicherung 

einführen
Die gesetzliche Rentenversi-

cherung muss zur Stärkung der 
Solidargemeinschaft und zur 
Vermeidung von Altersarmut 
schrittweise zu einer Erwerbs-
tätigenversicherung weiterent-
wickelt werden. Hierzu sind in 
einem ersten Schritt alle Selbst-
ständigen in die Versicherungs-
pflicht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung einzubeziehen. 
In weiteren Schritten sind auch 
politische Mandatsträger*innen, 
Beamt*innen sowie Angehörige 
freier Berufe (...) einzuschließen. 

3. Sozialer Schutz bei  
Beschäftigung und  
Arbeitslosigkeit
• Gute Arbeit sichern

Die Deregulierung des Arbeits-
marktes mit ihren negativen Fol-
gen für die Beschäftigten muss 
zurückgeführt und durch eine so-
ziale Neuregulierung (...) ersetzt 

sächlicher Ressourcen sowie 
Barrierefreiheit. (...)

6. Solidarische  
Krankenversicherung  
bedarfsgerecht ausbauen
• Gesundhei tsversorgung  

sicherstellen
Es müssen alle Leistungen er-

bracht werden, die medizinisch 
notwendig und zweckmäßig 
sind, um Gesundheit zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Dabei 
ist flächendeckend eine bedarfs-
gerechte, qualitativ hochwer-
tige, wohnortnahe und barrie-
refreie Gesundheitsversorgung 
sicherzustellen. Kommerziali-
sierung sowie finanzielle und 
strukturelle Fehlanreize, die zu 
einer Über-, Unter- oder Fehl-
versorgung beitragen, müssen 
beseitigt werden. (...)
• Einseitige Belastungen  

abschaffen
Die Belastungen der Versi-

cherten, insbesondere durch 
den Abbau von Leistungen und 
durch Zuzahlungen, müssen ab-
geschafft werden. Die gesetzli-
che Krankenversicherung muss 
einheitlich und solidarisch fi-
nanziert werden. Erforderlich 
ist die Anhebung der Beitrags-
bemessungsgrenze zumindest 
auf das Niveau der gesetzlichen 
Rentenversicherung bei gleich-
zeitiger Abschaffung der Versi-
cherungspflichtgrenze.
• Bürgerversicherung einführen

Um eine bedarfsgerechte, leis-
tungsfähige Versorgung für alle 
sicherzustellen, muss ein ein-
heitliches Versicherungssystem 
auf Grundlage der gesetzlichen 
Krankenversicherung geschaf-
fen werden, das alle gerecht in 
die Finanzierung einbezieht. (...)

7. Pflegerisiko solidarisch 
absichern
• Pflege-Bürgerversicherung als 

Vollversicherung einführen
Für ein gerechtes und leis-

tungsfähiges Pflegesystem und 
zur Vermeidung pflegebedingter 
Armut müssen die Leistungen 
der sozialen Pflegeversiche-
rung alle pflegebedingten Auf-
wendungen decken. Die soziale 
Pflegeversicherung ist zu einer 
Vollversicherung weiterzuent-
wickeln und als Pflege-Bürger-
versicherung zu organisieren. 
Die private Pflegepflichtversi-
cherung ist unverzüglich in die 
solidarische Finanzierung ein-
zubeziehen.
• Reha vor und bei Pflege stär-

ken
Der gesetzliche Auftrag des 

Grundsatzes „Rehabilitation 
vor und bei Pflege“ muss ge-
zielt umgesetzt werden. Damit 
die Krankenkassen ihrer Ver-
pflichtung nachkommen, sind 
entsprechende Anreize (...) zu 
installieren. Die Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege müssen 
stets eine rehaorientierte Pfle-
ge ermöglichen. 
• Pflegenotstand überwinden

Würdevolle und qualitativ 
hochwertige Pflege erfordert vor 
allem eine bedarfsgerechte Per-
sonalausstattung bei angemes-
sener Bezahlung. Dies sind zu-
gleich zentrale Voraussetzungen 
für die Behebung des Mangels 
an Pflegekräften und die Vorhal-
tung bedarfsgerechter, auswahl-
fähiger Versorgungsstrukturen. 
Zur Stärkung der häuslichen 
Pflege und zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger muss die 
ambulante Pflege flächende-
ckend sichergestellt (...) werden.

8. Frauen und Männer 
konsequent gleichstellen
• Eigenständige Existenzsiche-

rung von Frauen gewährleisten
Für gleiche Einkommenschan-

cen und umfassende soziale Ab-
sicherung von Frauen müssen 
folgende Voraussetzungen er-
füllt werden: Vereinbarkeit von 
Familie und vollwertiger Berufs-
tätigkeit, gerechte Entlohnung 
und Aufstiegschancen. Ganz-
tagskitas und Ganztagsschulen 
müssen daher so ausgebaut wer-
den, dass deren Öffnungszeiten 
mit den Arbeitszeiten vereinbar 
sind. Das Entgelttransparenzge-
setz muss (...) erweitert und eine 
gesetzliche Frauenquote in Ge-
sellschaft, Politik, Wirtschaft und 
Kultur eingeführt werden.
• Sorgearbeit aufwerten und 

umverteilen
Sowohl zur Aufwertung als 

auch zur Umverteilung von Sor-
gearbeit trägt die Förderung 
von haushaltsnahen Dienstleis-
tungen (hDL) bei. Die Subven-
tionierung von hDL kann die 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Haushalt erleichtern, bei 
entsprechend ausgestalteten 
Zuschüssen auch für Menschen 
mit geringem Einkommen. Die 
Förderung von hDL verringert 
prekäre und illegale Arbeitsver-
hältnisse. Wenn Sorgearbeit in 
Haushalten besser entlohnt wird, 
wird (...) vermeintlich „weibliche“ 
Arbeit aufgewertet. (...)
• Mehr Frauen in die Parlamente

Der Frauenanteil im Bundes-
tag sank nach der Wahl 2017 
auf ein 20-Jahres-Tief: Nur 31 
Prozent der Abgeordneten in 
dieser Legislaturperiode sind 
Frauen. Das wollen wir nicht 
länger hinnehmen – wir strei-

Solidarität und soziale Ge-
rechtigkeit müssen im Mittel-
punkt des Handelns von Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft ste-
hen. Der SoVD erhebt folgende 
Kernforderungen:

1. Sozialstaat stärken
• Soziale Sicherung verbessern

Die sozialen Sicherungs-
systeme müssen finanziell so 
ausgestattet werden, dass sie 
ihre Aufgaben bedarfsgerecht 
erfüllen können. Die sozialen 
Leistungen und Rechte müssen 
gestärkt und die Privatisierung 
und Kommerzialisierung sozi-
aler Risiken beseitigt werden. 
Daher muss sich auch die Wirt-
schaft an der Finanzierung der 
sozialen Sicherungssysteme 
und der gesamtgesellschaftli-
chen Aufgaben angemessen und 
solidarisch beteiligen. (...)
• Bezahlbares Wohnen  

gewährleisten
Wohnen ist ein Menschen-

recht und muss allen Bevölke-
rungsschichten in Deutschland 
möglich sein. Damit Wohnen 
nicht zum Luxus wird, sind 
Mietpreissteigerungen wirk-
sam zu begrenzen, der soziale 
Wohnungsbau mithilfe öffent-
licher und gemeinnütziger Trä-
ger erheblich auszubauen und 
der Bestand an öffentlichen 
Wohnungen stark zu erweitern. 
Den Bedürfnissen von älteren 
Menschen sowie Menschen mit 
Behinderungen muss (.. .) ent-
sprochen werden (...).
• Verteilungsgerechtigkeit  

herstellen
Einkommen und Vermögen in 

Deutschland sind mit dem Ziel 
umzuverteilen, Ungleichheit zu 
mindern sowie Ungerechtigkei-

ten und Armut zu überwinden. 
Der private Reichtum muss stär-
ker zur Finanzierung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge heran-
gezogen werden. Um hohe und 
höchste Einkommen und Vermö-
gen angemessen zu beteiligen, 
sind erhebliche Änderungen im 
geltenden Steuerrecht erforder-
lich, insbesondere die Wieder-
erhebung der Vermögensteuer 
und die Anhebung der Spitzen-
steuersätze. Zur kurzfristigen Fi-
nanzierung der coronakrisenbe-
dingten Sonderausgaben fordert 
der SoVD eine einmalige und  
zweckgebundene Vermögens-
abgabe. Finanziell schwächere 
Bevölkerungsschichten dürfen 
weder mit Folgekosten der Pan-
demie noch durch notwendige 
Maßnahmen zum Klimaschutz 
zusätzlich belastet werden. (...)

2. Mehr soziale Sicherheit 
im Alter und bei  
Erwerbsminderung
• Gesetzliche Rente stärken

Das sogenannte Drei-Säulen-
Modell der Alterssicherung hat 
sich als nicht tragfähig erwiesen, 
denn Leistungen aus privater 
und betrieblicher Altersvorsorge 
konnten das Absinken des Ren-
tenniveaus nicht flächendeckend 
ausgleichen. Eine verpflichtende 
Zusatzversorgung ist vor diesem 
Hintergrund strikt abzulehnen. 
Nur ein stabiles und lebensstan-
dardsicherndes Rentenniveau in 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung garantiert eine verlässliche 
und auskömmliche Rente. Die 
Kürzungsfaktoren in der Renten-
anpassungsformel sind daher zu 
streichen und das Rentenniveau 
ist schrittweise wieder auf (...) 53 
Prozent anzuheben.

ten gemeinsam für Parität in den 
Parlamenten. Wir fordern die in 
den Parlamenten vertretenen 
Parteien auf, im Rahmen von 
Wahlrechtsreformen sicherzu-
stellen, dass Männer und Frau-
en je zur Hälfte die Mandate (...) 
innehaben. (...)

9. Zukunftswege für 
Kinder und Jugendliche 
eröffnen 
• Armut von Kindern und  

Jugendlichen bekämpfen
Rund 3 Millionen Kinder und 

Jugendliche in Deutschland sind 
von Armut und sozialer Aus-
grenzung betroffen. Jedes fünfte 
Kind lebt in Armut. 1,8 Millionen 
Kinder und Jugendliche bezie-
hen Grundsicherungsleistungen, 
davon leben knapp 1 Million 
Kinder in Alleinerziehenden-
Haushalten. Wir fordern, das so-
ziokulturelle Existenzminimum 
von Kindern und Jugendlichen 
transparent und realistisch zu 
ermitteln und zuverlässig zu ge-
währleisten. (...)
• Das Wahlalter absenken

Wir fordern, das Aktiv-Wahl-
alter Jugendlicher bei Bundes-
tagswahlen von 18 Jahren auf 
16 Jahre herabzusetzen. Die 
demografische Entwicklung 
überlagert die Interessen junger 
Menschen. Sie sind unterreprä-
sentiert und brauchen „starke 
Stimmen“. (...)
• Medienkompetenz als Schul-

fach einführen
Wir fordern, ein Schulfach „Me-

dienkompetenz“ an allen weiter-
führenden Schulen einzuführen. 
Das Fach soll sich mit der tech-
nischen Seite der neuen Medien 
und mit den Fragen des Um-
gangs mit ihnen befassen. (...)

Kernforderungen des SoVD zur Bundestagswahl 2021
Corona-Krise zeigt Systemfehler auf – Kraftakt der ganzen Gesellschaft  –  Sozialstaat stärken, Solidarität und soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt 

Im Herbst wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Er steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die 
Corona-Pandemie hat, einem Brennglas gleich, grundlegende Systemfehler und langjährige Fehlentwicklun-
gen in den deutschen Sozial(versicherungs)systemen aufgezeigt. Der SoVD wird sich nicht damit abfinden, 
dass das Armutsrisiko und die soziale Ungleichheit in Deutschland beständig zunehmen, dass Millionen 
Menschen im Niedriglohnsektor und in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten oder dass sich die 
Zahl langzeitarbeitsloser Menschen ohne Chancen auf reguläre Beschäftigung verfestigt. Für die soziale 

Stabilität und den sozialen Frieden gilt es mehr denn je, den deutschen Sozialstaat umfassend zu stärken. 
Gleichzeitig darf die finanzpolitische Verantwortung, die sich aus den Kosten der Corona-Krise ergibt, nicht 
den ohnehin sozial Benachteiligten aufgebürdet werden. Sowohl Armut als auch Reichtum haben in der 
Krise zugenommen. Der SoVD bekräftigt daher seine Forderung nach einer gerechten Umverteilung. Dies 
kann nur mit einem gesamtgesellschaftlichen Kraftakt gelingen, an dem Bund, Länder, Kommunen sowie 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft mitwirken. 

Fotos: draghicich; Alexey Fedorenko / Adobe Stock, Hintergrundgrafik: Sebastian Bernhardt / fotolia

Die ungekürzten Kernfor-
derungen und eine Version in 
Leichter Sprache werden online 
auf www.sovd.de veröffentlicht. 
Ab Mai folgt ein Wahlportal.

Info
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Das mittlere Entgelt von Frau-
en, die in Vollzeit arbeiten, lag 
Ende 2019 bei 3.117 Euro brutto 
im Monat; bei Männern waren es 
3.560 Euro. Das zeigen Daten der 
Bundesagentur für Arbeit (BA), 
die die Deutsche Presse-Agentur 
veröffentlichte. Der Niedriglohn-
anteil betrug demnach bei den 
Männern zum gleichen Zeitpunkt 
15,5 Prozent, bei Frauen hinge-
gen um ein Vielfaches mehr, 
nämlich 25,8 Prozent.

In einigen Branchen sind die 
Unterschiede offenbar besonders 
groß, so im Bereich von Kunst, 
Unterhaltung und sonstigen 
Dienstleistungen. Hier lag das 
sogenannte Medianentgelt von 
Frauen um 23,77 Prozent niedri-
ger als das der Männer. Konkret 
in Zahlen benannt kamen Frauen 
auf 2.619 Euro, Männer auf 3.436. 

Ein besonders großes Gefälle 
zeigte sich in absoluten Zahlen 
auch im Bereich der Finanz- und 

Versicherungsdienstleistungen: 
Mit 4.336 Euro erhielten Frauen 
durchschnittlich 1.314 Euro we-
niger Gehalt.

Auskunftsanspruch gilt erst
ab 200 Beschäftigten

Auffallend war anschließend 
der in der folgenden Corona-
Pandemie erhöhte Zugang bei 
Frauen in Arbeitslosigkeit: Im 
Zeitraum von Februar 2020 bis 
Januar 2021 verloren 5,7 Prozent 
Frauen infolge der Pandemie ih-
ren Job, bei den Männern waren 
es 5,7 Prozent.

Für die Entgelt- und Chancen-
gleichheit auf dem Arbeitsmarkt 
kämpft der SoVD seit Jahrzehn-
ten, und nicht allein am Equal Pay 
Day, der in diesem Jahr auf den 
10. März fiel. Insbesondere das 
Entgeltgleichheitsgesetz muss 
dabei in den Augen des Verban-
des dringend weiterentwickelt 
werden. „Zurzeit ist es so, dass 

der Auskunftsanspruch darüber, 
was Kollegen verdienen, erst ab 
einem Betrieb ab 200 Beschäftig-
ten gilt. Aber wo arbeiten Frauen? 
In mittleren und kleineren Betrie-
ben“, sagte SoVD-Bundesfrauen-
sprecherin Jutta König in einer 
Presserklärung. Davon hätten die 
meisten Frauen also gar nichts. 

König kritisierte zudem: „In 
den vergangenen Monaten wur-
de auch auf politischer Ebene 
immer wieder betont, wie exis-
tenziell wichtig die Gesundheits- 
und Pflegeberufe für eine Ge-
sellschaft sind. Nun müssen den 
vielen warmen Worten aber auch 
politische Taten folgen!“ (Verglei-
che Seite 3, SoVD-Bewertung.)

Zuvor hatte auch das Statisti-
sche Bundesamt bekannt gege-
ben, dass Frauen 2020 noch im-
mer im Durchschnitt 18 Prozent, 
und somit pro Stunde 4,16 Euro 
brutto weniger verdient haben 
als Männer.

Aus Sicht des SoVD sind vor 
allem strukturelle Veränderun-
gen unumgänglich. „Frauen ar-
beiten häufiger in Branchen und 
Berufen, in denen schlechter be-
zahlt wird und wo sie seltener 
Führungspositionen erreichen. 
Zudem arbeiten sie häufiger als 
Männer in Teilzeit und in Mini-
jobs und verdienen dadurch auch 
weniger“, so die Bundesfrauen-
sprecherin. 

Schon vor der Corona-Krise erhielten Frauen im Schnitt weniger Entgelt als als Männer. Nachdem 
jedoch die Pandemie immer mehr Bereiche lahmlegt, sind die Folgen auf dem Jobmarkt zwischen 
den Geschlechtern ungleich verteilt. Immer mehr Frauen sind zudem arbeitslos, auch hier sind die 
Unterschiede zu männlichen Erwerbstätigen insbesondere in manchen Branchen groß. 

SoVD fordert Transparenz nicht nur in der Krise
Infolge der Corona-Pandemie wurden mehr Frauen arbeitslos als Männer – Entgeltunterschiede bestehen weiter

Der SoVD fordert Nachbesserungen im Entgeltgleichheitsgesetz. 
Foto: insta_photos / Adobe Stock

Hohes Armutsrisiko für
schwerbehinderte Frauen

Besonders hart sei die Lage 
von Frauen mit Behinderungen. 
„Nach einer aktuellen Studie 
der Aktion Mensch sind nur 37 
Prozent der Frauen mit Schwer-
behinderung vollzeitbeschäftigt. 
Der Rest arbeitet in Teilzeit oder 
in einem Minijob, was in der Kon-
sequenz das Risiko für Altersar-
mut deutlich erhöht.“ veo

Alte Rollenmuster nehmen wieder zu 
Der März stand in der Medienarbeit des SoVD ganz unter dem Motto „Gleichstellung“. So beleuchteten wir unter anderem im Titel der 

SoVD-Zeitung drohende Rückschritte als Folge von Corona. Diese zeigen sich bereits deutlich in vielen unterschiedlichen Bereichen, 
so etwa in der Aufteilung der Haus- und Sorgearbeit, bei der Reduktion von Arbeitszeiten oder bei den Arbeitslosenquoten. Auch der 
Schutz vor Gewalt ist in Pandemiezeiten erschwert. Doch auch ganz unabhängig von der Krise gibt es noch viel zu tun. Ein Überblick.

Mit großer Sorge wies SoVD-
Bundesfauensprecherin Jutta 
König am 8. März, dem Weltfrau-
entag, auf die Rückschritte für 
die Gleichstellung von Frauen 
hin: „Die anhaltende Corona-
Pandemie stellt Familien und Al-
leinerziehende seit Monaten vor 
enorme Herausforderungen.“ In 
der Konsequenz hätten sich alte 
Rollenmuster wieder ausgebrei-
tet: „Während Männer größten-
teils weiter ihrer Erwerbsarbeit 
nachgehen, sind es vor allem die 
Frauen, die Haushalt und Kin-

derbetreuung schultern müssen 
und dafür ihre Arbeit reduzieren. 
Diese Entwicklung müssen wir 
umgehend stoppen!“

Parität in allen Bereichen
der Gesellschaft schaffen 

Auf die Folgen der Pandemie 
hatte zuletzt auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) in ih-
rem wöchentlichen Podcast hin-
gewiesen. Die Bundeskanzlerin 
hatte davor gewarnt, in der Co-
rona-Pandemie „in überwunden 
geglaubte Rollenmuster zurück-

zufallen“. Sie sagte: „Es sind doch 
wieder vermehrt Frauen, die den 
Spagat zwischen Homeschoo-
ling, Kinderbetreuung und dem 
eigenen Beruf meistern.“ Merkel 
sprach dabei auch den Gesund-
heitsbereich an, in dem über 75 
Prozent der Beschäftigten Frau-
en seien, aber nur knapp 30 Pro-
zent in den Führungspositionen. 

Geschlechterperspektive 
durchgängig beachten

SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Jutta König richtete einen deut-
lichen Appell an die Politik: 
„Die Geschlechterperspektive 
muss bei der Aufstellung und 
Verabschiedung des Bundes-
haushaltes durchgängig be-
achtet werden. Nur so kann die 
Benachteiligung von Frauen ab-
gebaut werden.“ Gerade weil die 
Corona-Krise die Situation von 
Frauen an vielen Stellen deutlich 
verschlechtert habe, müsse end-
lich gehandelt werden. „Schließ-
lich übernehmen Frauen nicht 
erst seit Corona mehr Arbeit im 
Haushalt als Männer: Wir brau-
chen staatliche Zuschüsse zu 
legalen, sozial abgesicherten, 
hochwertigen sowie bedarfsge-
rechten haushaltsnahen Dienst-

Corona belastet Arbeitsteilung von Mann und Frau – SoVD fordert staatliche Zuschüsse

leistungen.“ Eine solche Subven-
tion erleichtere die Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Haushalt, 
erklärte König. 

Etliche Erhebungen belegen 
die negativen Auswirkungen der 
Pandemie auf die Gleichstellung, 
so Studien der Hans-Böckler-
Stiftung und der Bertelsmann 
Stiftung. Eine der jüngsten ist 
eine Online-Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstitutes 
YouGov im Auftrag der dpa. Dem-
nach fanden knapp die Hälfte der 
befragten Personen, dass Frauen 
nun stärker als vor der Pandemie 
belastet sind. veo Die Pandemie hat negative Folgen für die Gleichstellung.

Foto: Kzenon / Adobe Stock

SoVD fordert mehr Schutz

Gewalt an
Frauen steigt

Das Teilhabestärkungsgesetz 
soll Menschen mit Behinderun-
gen im Bereich Rehabilitation 
und Teilhabe besser vor Gewalt 
schützen. Der SoVD begrüßt 
das Vorhaben, sieht jedoch 
Nachbesserungsbedarf; so ver-
misst er vor allem verbindliche 
und präzise Regelungen. Offen 
bleibe im Entwurf etwa, inner-
halb welches Handlungsrah-
mens und in welchem Umfang 
Leistungserbringer*innen und 
Reha-Träger*innen „geeignete 
Maßnahmen“ ergreifen sollten. 
„Es kann nicht sein, dass der 
Schutz von Menschen mit Behin-
derungen im Ermessen einzelner 
handelnder Personen liegt“, sagt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.

In der Pandemie hat auch die 
häusliche Gewalt deutlich zuge-
nommen. Dies ist insbesondere 
deshalb sehr problematisch, weil 
nicht ausreichend Plätze in Frau-
enhäusern zur Verfügung stehen. 
SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Jutta König weist darauf hin, 
dass auch die Barrierefreiheit 
von Frauenhäusern noch immer 
ein Problem ist. „Es ist ein Erfolg, 
dass es in der Politik inzwischen 
ein Bewusstsein dafür gibt, dass 
wir barrierefreie Frauenhäuser 
brauchen. Dennoch haben es 
Frauen mit Behinderungen noch 
immer sehr schwer, einen Platz 
zu finden“, so König. veo

SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Jutta König fordert staatliche 
Zuschüsse für haushaltsnahe 
Dienstleistungen. 
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Das Land Hessen hatte vor-
geschlagen, „die Sozialgerichte 
von aussichtslosen Klagen zu 
entlasten“. Für Kläger*innen, 
die innerhalb von drei Jahren 
mehr als neun Klagen in einem 
Land einreichen, sollte eine Ge-
bührenpflicht für jedes weitere 
Verfahren in Höhe von 30 Euro 
erhoben werden. Betroffenen 
hätten demnach dafür zahlen 
müssen, damit ein neues Ver-
fahren angenommen würde.

Vorstoß aus Hessen mit 
fragwürdiger Begründung

Hessen hatte seinen Vorstoß 
damit begründet, dass sich in 
der Sozialgerichtsbarkeit auf-
grund der dort herrschenden 
Gerichtskostenfreiheit die Fäl-
le häuften, in denen einzelne 
Kläger*innen ohne berechtig-
tes Rechtsschutzinteresse mit 
einer Vielzahl von Verfahren 
die Gerichte beschäftigten. Da-
bei würden oftmals aussichts-
lose Anliegen verfolgt, und dies 
auch wiederholt durch alle In-
stanzen. Es sei davon auszuge-
hen, dass mit einer Verfahrens-
gebühr in zahlreichen Fällen 

eine Klage gar nicht erst erho-
ben oder nach der Anforderung 
der Gebühr nicht weiterverfolgt 
würden, begründete das Land 
seinen Gesetzesantrag.

Sozialgerichtsverfahren 
wichtig für sozialen Frieden

Nach derzeitigem Stand 
– und nach der Beratung im 
Deutschen Bundesrat auch in 
Zukunft – sind Verfahren vor 
den Sozialgerichten für die 
Kläger*innen gebührenfrei. Aus 
gutem Grund: Das Sozialge-
richtsverfahren ist ein wichti-
ger Bestandteil des bewährten 
sozialen Sicherungssystems, 
welches wiederum Garant für 
den sozialen Frieden ist. 

Der SoVD hatte sich deshalb 
gemeinsam mit dem Deutschen 
gewerkschaftsbund (DGB) und 
dem Deutschen Anwaltverein 
(DAV) mit deutlichem Appell 
gegen den Vorstoß eingesetzt 
und den Gesetzesvorschlag zur 
Einführung einer Verfahrensge-
bühr aus sozialpolitischen und 
rechtlichen Gründen entschie-
den abgelehnt. „Menschen, de-
nen wiederholt Unrecht wider-

fährt, müssen sich entsprechend 
oft wehren dürfen“, sagte SoVD-
Präsident Adolf Bauer. „Recht zu 
bekommen darf keine Frage des 
Geldbeutels sein – schon gar 
nicht vor Sozialgerichten.“ 

In einer gemeinsamen Pres-
seerklärung mit SoVD und DAV 
sagte DGB-Vorstandsmitglied 
Anja Piel: „Versicherte müssen 
sich auf Augenhöhe mit Sozi-
alleistungsträgern über ihre 
Anliegen auseinander setzen 
können. Menschen durch zu-
sätzliche Kosten davon abzu-
halten, ihre Rechte vor Gericht 
einzuklagen, ist in unserem So-
zialstaat unwürdig.“

Vielklägergebühr nicht 
vereinbar mit Rechtsschutz

Gerade im Bereich des Sozial-
rechts gehe es oft um sensib-
le, existen zielle Fragen, stellte 
auch DAV-Vizepräsident Martin 
Schafhausen fest. Eine soge-
nannte Vielklägergebühr könne 
Bürger*innen mit berechtigen 
Rechtsschutzinteressen abschre-
cken, den Klageweg überhaupt 
einzuschlagen, so die Warnung. 
Aus Sicht des DAV sind bessere 

Sozialgesetze der sinnvollere 
Weg, die Gerichte zu entlasten, 
weil dann gar nicht so viele Ge-
richtsverfahren notwendig wür-
den. 

Auch SoVD und DGB verfügen 
über jahrzehntelange Erfahrung 
in allen Instanzen sozialgericht-
licher Verfahren und vertreten 
jährlich erfolgreich Tausende 
Mitglieder. 

DGB-Bundesvorstandsmit-
glied Anja Piel und SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer sprachen 
sich in der Presseerklärung aus-
drücklich gegen den Gesetzent-
wurf aus: „Dieser Entwurf ist aus 
unserer Sicht nicht zielführend, 

Der Bundesrat hat am 5. März 2021 über einen Vorstoß Hessens beraten, eine besondere Verfahrens-
gebühr für sogenannte Vielkläger*innen in der Sozialgerichtsbarkeit einzuführen. Der Gesetzesantrag 
fand bei der Abstimmung im Plenum nicht die erforderliche absolute Mehrheit von 35 Stimmen. Er 
wird daher nicht in den Bundestag eingebracht. Der SoVD, der gemeinsam mit dem DGB und dem 
Deutschen Anwaltsverein gegen den Vorstoß mobil gemacht hatte, begrüßt das Ergebnis ausdrücklich. 
Aus der Sicht des Verbandes darf es keine Frage des Geldbeutels sein, Recht zu erhalten. 

Keine Verfahrensgebühr für Vielkläger*innen
Bundesrat lehnt Gesetzantrag aus Hessen ab – SoVD: „Recht bekommen darf keine Frage des Geldbeutels sein!“

Menschen durch zusätzliche Kosten davon abzuhalten, ihre Rechte vor 
Gericht einzuklagen, ist für einen Sozialstaat unwürdig. Glücklicher-
weise ist ein entsprechender Vorstoß aus Hessen vom Tisch. 

Foto: Gina Sanders / Adobe Stock

Interview

___Worum geht es in der ak-
tuellen Tarifrunde in der Metall- 
und Elektroindustrie?

Die IG Metall fordert ein Zu-
kunftspaket aus drei Bausteinen: 
Wir wollen Beschäftigung sichern, 
indem wir geringeres Arbeitsvolu-
men durch Arbeitszeitreduzierung 
auf die Beschäftigten umverteilen, 
z. B. in Form einer Vier-Tage-Woche 
mit Teillohnausgleich. Außerdem 
brauchen wir einen tariflichen 
Rahmen für betriebliche Zukunfts-
vereinbarungen. Viele Arbeitgeber 
haben keinen langfristigen Plan. 
Wir wollen Strategien für kli-
mafreundliche Produkte und Pro-
zesse, Innovationen und Investitio-
nen, für Personalentwicklung und 
Qualifizierung der Beschäftigten.

Nicht zuletzt fordern wir mehr 
Entgelt. Die wirtschaftliche Kurve 
zeigt in vielen unserer Branchen 
nach oben. Es geht um die Stär-

kung von Kaufkraft und Binnen-
nachfrage – zumal wir letztes Jahr 
auf jegliche Entgeltforderung ver-
zichtet haben. Je nach Lage der Be-
triebe soll das Plus von vier Prozent 
außerdem zur Finanzierung von 
Maßnahmen der Beschäftigungs-
sicherung genutzt werden können.

___Sie sagen, es geht in dieser 
Tarifrunde um die Zukunftsfä-
higkeit von Industrie und Gesell-
schaft. Was meinen Sie damit?

Die Bekämpfung des Klimawan-
dels erfordert eine Energie- und 
Mobilitätswende, ganze Industrien 
müssen umgebaut werden. Auch 
die Digitalisierung stellt weitere 
Herausforderungen an Unterneh-
men und Beschäftigte. Viele Hun-
derttausend Arbeitsplätze, ganze 
Regionen hängen in Deutschland 
an Branchen wie der Automobil-, 
der Stahlindustrie oder dem Ma-

schinenbau. Wir wollen die Zukunft 
dieser Branchen sichern, den ökolo-
gischen Wandel vorantreiben und 
fair gestalten. Denn dieser Wandel 
geht nur mit den Beschäftigten, 
nicht über ihre Köpfe hinweg. Und 
schon gar nicht gegen sie. Das wür-
de den sozialen Zusammenhalt, die 
Demokratie und letztlich auch die 
Akzeptanz für den Klimaschutz ge-
fährden. Wir müssen das Recht der 
Beschäftigten als Teilhabende und 
Gestaltende stärken.

___Wo sehen Sie Schnittmen-
gen zwischen IG Metall und The-
men, die der SoVD bearbeitet?

Die Menschen müssen mitbe-
stimmen können, sie brauchen 
aber auch Perspektiven und Si-
cherheit im Wandel. Nur dann 
sind sie bereit, diesen notwendi-
gen, aber anspruchsvollen Weg 
mitzugehen. SoVD und IG Metall 

setzen sich für soziale Sicherheit 
und Teilhabe ein. Sozialverbände 
und Gewerkschaften stehen bei 
vielen Themen Seite an Seite, 
etwa wenn es um bessere Renten, 
Schutz bei Erwerbslosigkeit und 
vor sozialem Abstieg, um gleiche 
Lebenschancen und Teilhabe für 
alle geht. Die Transformation von 

Im März begann die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Es gab bereits erste Warnstreiks. 
Neben der Sicherung von Beschäftigung wird auch über einen klimafreundlichen Umbau der Industrie 
verhandelt. Inwieweit dabei der gesellschaftliche Zusammenhalt eine Rolle spielt, schildert Jörg 
Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, im Interview mit der SoVD-Zeitung „Soziales im Blick“.

„Wandel lässt sich nur gemeinsam erreichen“

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann ist überzeugt, dass Gewerkschaften 
und Sozialverbände gemeinsame Ziele verfolgen.

Foto: Alexander Paul Englert / IG Metall

Industrie und Gesellschaft fair und 
ohne gesellschaftliche Brüche ge-
stalten, in politischen Bündnissen 
gemeinsam Zukunft sichern: Das 
ist die große Aufgabe und Heraus-
forderung der kommenden Jahre. 
Wir setzen dabei auch auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SoVD und 
seinen Mitgliedern.

sondern gefährdet vielmehr das 
verfassungsrechtlich verankerte 
Gebot des effektiven Rechts-
schutzes. Gerade in Zeiten ei-
ner Pandemie, die bei vielen 
Bürger*innen zu existenziellen 
Notlagen führt, ist die Einfüh-
rung einer solchen Gebühr in 
sozialrechtlichen Verfahren das 
falsche Signal.“ Piel und Bauer 
eint dabei die Sorge, dass eine 
solche Regelung sowohl Betrof-
fene als auch die Öffentlichkeit 
als weiteren Abbau des Sozial-
staates empfinden könnten. Dies 
würde die bereits bestehenden 
gesellschaftlichen Spannungen 
noch verschärfen. veo
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Schwerpunkt des Online-Gespräches war das Ende 2020 veröf-
fentlichte SoVD-Gutachten über Einsamkeit. Die Anwesenden be-
sprachen die Ergebnisse und SoVD-Handlungsempfehlungen, wie 
Einsamkeit zu überwinden sei; besonders die SoVD-Forderungen 
zur Armutsbekämpfung und Stärkung der Daseinsvorsorge. 

Dr. Bartke strich heraus, dass Einsamkeitsgefühle durch die Co-
rona-Pandemie erheblich zugenommen haben, gleichzeitig aber 
auch mehr Bewusstsein für die Thematik geschaffen wurde. 

Prof. Engelen-Kefer wies darauf hin, dass Armut bekämpft wer-
den müsse, wenn man Einsamkeit begegnen wolle. Die geplante 
Einmalzahlung von 150 Euro für erwachsene Leistungsberech-
tigte der Mindestsicherungssysteme sei nicht bedarfsdeckend. 
Auch die Regelung über zehn kostenfreie FFP2-Masken für SGB-
II-Bezieher*innen reiche nicht. Der SoVD stelle sich weiterhin eine 
Entlastung von monatlich 100 Euro für Armutsbetroffene vor. 

Betont hatte Dr. Bartke, dass der Bund den Digitalpakt Schule 
auf den Weg gebracht habe, 
aber die Länder beim Umsetzen 
hinterher seien. Die Digitalisie-
rung diskutierte man auch beim 
Thema fehlende Daseinsvorsor-
ge, ebenso den fehlenden flä-
chendeckenden barrierefreien 
ÖPNV. All das wirke sich auf das 
Einsamkeitsempfinden aus. 

Engelen-Kefer und Bartke 
waren sich einig, dass bei den 
Jobcentern und Arbeitsagen-
turen wieder das Fördern im 
Mittelpunkt stehen müsse. Der 
SoVD übergab dazu sein Papier 
„Menschen fördern – Hartz IV 
überwinden“. 

Der Dialog geht weiter. Dr. 
Bartke möchte an einer SoVD-
Arbeitskreissitzung teilnehmen.

Hilfe und politischer Einfluss
Um künftig noch besser zu werden, startete der SoVD-Bundesverband im Herbst 2020 mit einer 

externen Agentur eine gestützte Mitgliederbefragung. Unter dem Motto „Ihre Meinung ist gefragt“ 
war es dabei das Ziel, noch mehr über die Interessen unserer Mitglieder zu erfragen. Vor allem ging es 
bei der Befragung um das ganz persönliche Verhältnis zum SoVD: Was ist Ihnen wichtig im Verband? 
Wofür steht er in Ihren Augen? Wie sind Sie zum SoVD gekommen? Welches sind seine Stärken? Jetzt 
liegen die inzwischen sorgsam ausgewerteten Ergebnisse vor.

Insgesamt war die Resonanz 
auf die Mitgliederbefragung 
sehr groß. Insgesamt 3.714 
Teilnehmer*innen sendeten ihre 
Antworten auf dem ganzseitigen 
Fragebogen zurück, davon 2.248 
auf dem Postweg, 426 via QR-
Code und 1.040 über die Home-
page. Die Rückläufer wurden an-
schließend ausgewertet. 

Demnach nahmen an der Er-
hebung vor allem Mitglieder (83 
Prozent) teil, die wiederum zu 84 
Prozent nicht für den SoVD tätig 
sind. Über die Hälfte der Befrag-
ten war im Alter von 65 Jahren 
und älter, nur fünf Prozent waren 
zum Zeitpunkt der Befragung 
unter 50 Jahren. Den größten 
Anteil machten Mitglieder aus 
den Landesverbänden Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen aus.

Hoher Zufriedenheitsgrad
mit dem Verband

Laut Auswertung sind die be-
fragten Mitglieder mit ihrem 
Verband insgesamt zufrieden: 
73 beschrieben sich als über-
zeugtes Mitglied. 67 Prozent der 
Mitglieder, die auf den Fragebo-

gen antworteten, würden den 
SoVD auch weiterempfehlen. 
Beide Werte – Zufriedenheit und 
Weiterempfehlungsbereitschaft 
– stiegen mit Länge der Mit-
gliedschaft noch weiter an. Sie 
sind zudem bei ehrenamtlich 
engagierten Mitgliedern grund-
sätzlich höher.

Mitgliedschaft vor allem
über persönliche Empfehlung

Den wichtigsten Zugangs-
weg zum SoVD stellen laut 
Auswertung der Fragebögen 
persönliche Empfehlungen dar: 
61 Prozent gaben an, so zum 
SoVD gekommen zu sein. 68 
Prozent gaben an, auch schon 
Beratungsleistungen des Ver-
bandes in Anspruch genommen 
zu haben. Entsprechend stellt 
die individuelle Hilfe auch eine 
der größten Stärken des SoVD 
dar. 91 Prozent der Befragten 
betonten, dass dieser in ihren 
Augen individuelle Hilfe biete, 
um sozialrechtliche Ansprüche 
durchzusetzen. 

77 Prozent gaben als Stärke des 
Verbandes zudem an, dass er die 
Interessen sozial Benachteiligter 

gegenüber der Politik vertrete; 
67 Prozent sagten, dass der SoVD 
hilfreiches Informationsmaterial 
zu sozialen Themen biete. Vor 
allem fühlten sich die Befragten 
von den Inhalten Altersvorsorge 
(insbesondere Mitglieder 50+), 
Unterstützung bei Notlagen und 
Inklusion angesprochen. Den 
wirksamen Einfluss ihres Ver-
bandes auf die Sozialpolitik in 
Deutschland hielten 89 Prozent 
der Befragten für wichtig. Sozi-
alpolitischer Einfluss ist folglich 
aus Sicht der Mitglieder eine be-
sondere Stärke.

Auch Nichtmitglieder wurden
begleitend befragt

Begleitend zur Mitglieder-
befragung wurden auch 1.000 
Nichtmitglieder im Alter von 18 
bis 74 Jahren durch ein Marktfor-
schungsinstitut zu ihrer Außen-
perspektive zum SoVD befragt.

Die Auswertung der gewonne-
nen Ergebnisse erfolgt derzeit 
und wird gemeinsam mit den 
Ergebnissen der Mitgliederbe-
fragung in die strategische Wei-
terentwicklung des Verbandes 
einfließen. 

Auswertung der Ergebnisse der Mitgliederbefragung zum SoVD 

Achim Spitzlei feiert am 11. 
April seinen 65. Geburtstag. 
Niedersachsens 2. Landesvor-
sitzender gehört dem Bundes-
vorstand und dem Organisati-
onsausschuss an.

Im Landesverband ist Spitzlei 
seit 2015 im Vorstand sowie im 
Geschäftsführenden Vorstand. 
Schon lange leitet er den Orts-
verband Wietzenbruch, außer-
dem den Kreisverband Celle. 
Dem SoVD trat er 2002 bei.

Alfred Bornhalm, Bundes-
vorstandsmitglied und Schles-
wig-Holsteins 1. Landesvor-
sitzender, wird am 22. April 70 
Jahre alt.

Kurz nach seinem SoVD-Ein-
tritt 2014 wurde Bornhalm erst 
2., im Jahr 2018 dann 1. Vorsit-
zender im Kreisverband Kiel. 
Auf Landesverbandsebene war 
er ab 2017 bis zu seiner Wahl 
zum Landesvorsitzenden 2020 
auch SPA-Vorsitzender.

Personalien

Jubiläumsjahr der SoVD-Jugend
Die Arbeit der SoVD-Jugend steht auch in Coronavirus-Zeiten nicht still. Am 27. Februar fand die 

erste Sitzung des Bundesjugendvorstandes im Jahr 2021 als Online-Konferenz statt. Es gab viel zu 
besprechen: Seit 50 Jahren gibt es nun die Jugend im SoVD! Auch die Bundesjugendkonferenz steht an.

Diese und weitere Termine 
besprachen die Anwesenden 
natürlich auch mit Blick auf die 
Pandemie. Zudem warteten Be-
richte und aktuelle Sozialpolitik.

Teilnehmende waren 
SoVD-Bundesvorstandsmitglied 
Armin Dötsch als Bundesju-
gendbeauftragter, Petra Lenius-
Hemstedt, 2. Vorsitzende des 
Landesverbandes Schleswig-
Holstein, die Mitglieder des Bun-
desjugendvorstandes Sebastian 
Freese (1. Vorsitzender), Sabrina 
Struck (2. Vorsitzende / Schrift-
führerin), Andreas Hupe (Schatz-
meister), Alexander Menzel (Bei-
sitzer) und Benedict Schmidt 
(Vertreter des gewählten Lan-
desgremiums Niedersachsen) 
sowie Revisorin Sarah Dehn. 
Gäste waren Janna Ahrens vom 
Landesjugendvorstand NRW 
und Christian Draheim, Presse-
referent im Bundesverband. Von 
dort zugeschaltet waren auch Dr. 
Simone Real (Stellvertretende 

Abteilungsleiterin / Referentin) 
und Kevin Pusch (Sekretariat) 
aus der Abteilung Sozialpolitik. 

Wichtige Themen der SoVD-
Jugend sind die Reform des El-
terngeldes, das Kinderkranken-
tagegeld, das Sozialschutzpaket 
III, der Kinderbonus, der Natio-

nale Bildungsbericht, Equal 
Care und Equal Pay Day, das 
Teilhabestärkungsgesetz und  
die Aufnahme von Kinderrech-
ten ins Grundgesetz. Diskutiert 
wurde auch über die Bundes-
tagswahl und das SoVD-Ein-
samkeitsgutachten. ele

Bundesjugendvorstand mit organisatorischer und inhaltlicher Planung für 2021

Der Bundesjugendvorstand tagte „virtuell“ zu aktuellen Themen.
Screenshot: Christian Draheim / SoVD

Problem Einsamkeit in 
Zusammenhänge gestellt

Austausch mit Dr. Matthias Bartke, MdB

Am 16. Februar sprach SoVD-Vizepräsidentin Prof. Dr. Ursula 
Engelen-Kefer digital per Video mit dem SPD-Bundestagsabge-
ordneten Dr. Matthias Bartke, dem Vorsitzenden des Bundestags-
ausschusses für Arbeit und Soziales. 

Alfred Bornhalm

Achim Spitzlei

Einsamkeit hat in der Corona-
Krise zugenommen. Sie ist aber 
auch von Armut beeinflusst.

Foto: Kzenon / Adobe Stock
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Nicht zuletzt angesichts des 
Sieges für die Fischtown Pin-
guins zeigte sich der Geschäfts-
führer des Berufsbildungswer-
kes, Dr. Torben Möller, überaus 
zufrieden: „Unser Ziel ist es, 
die Inklusion, also das selbst-
verständliche Miteinander von 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung, nach vorn zu brin-
gen.“ Hierfür sei gerade der 

Sport nach Überzeugung von 
Dr. Möller besonders geeignet, 
da dieser viele Menschen be-
geistere und zusammenbringe. 
Beim gemeinsamen Jubel gebe 
es keine Berührungsängste.

Kooperation kommt auch 
Auszubildenden zugute

Mit dem Inklusionsspieltag 
eine Plattform für einen un-

befangenen Umgang mitein-
ander zu schaffen, das ist auch 
das Ziel von Alfred Prey, dem 
Teammanager der Fischtown 
Pinguins. Die Kooperation mit 
dem BBW Bremen kam nach 
der Eröffnung der Außenstelle 
des Unternehmens in Bremer-
haven vor knapp zwei Jahren 
zustande. Seitdem arbeiten 
beide Partner erfolgreich zu-
sammen. Viele Auszubildende 
des Berufsbildungswerkes ha-
ben seither die Fischtown Pin-
guins tatkräftig bei der Durch-
führung von Veranstaltungen 
unterstützt und so die ersten 
Schritte in ihr Berufsleben er-
folgreich absolviert.

Coronavirus führt zu 
diversen Einschränkungen 

Infolge der Pandemie sind 
derzeit bei den Spielen leider 
keine Zuschauer*innen er-
laubt. Nach dem großen Erfolg 
des ersten Inklusionsspielta-
ges waren die Kooperations-
partner bei der diesjährigen 
Planung daher gezwungen, 

auf zahlreiche Mitmachaktio-
nen mit dem Hallenpublikum 
zu verzichten. Torben Möller 
lässt sich dadurch jedoch nicht 
von seinem grundsätzlichen 
Vorhaben abbringen: „Schade, 
aber das hält uns nicht davon 
ab, den Inklusionsspieltag 
trotzdem stattfinden zu lassen 
und diese wichtige Botschaft, 
Menschen mit Beeinträchti-
gungen in die Gesellschaft zu 
integrieren, gemeinsam mit 
den Fischtown Pinguins wei-
terzutragen. Denn wir stehen 

„Inklusion bricht das Eis“ – unter diesem Motto stand der zweite Inklusionsspieltag in der Deutschen 
Eishockey Liga (DEL). Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven waren dabei nicht nur mit ihrem 
Einsatz gegen die Berliner Eisbären erfolgreich. Gemeinsam mit dem Berufsbildungswerk (BBW) 
Bremen schrieben sie auch die Kampagne für Respekt und Fairness fort.

Sieg für die Pinguine – und für die Inklusion

Szene aus dem Spiel der Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen 
die Eisbären Berlin beim zweiten Inklusionsspieltag.

Der Geschäftsführer des Berufsbildungswerkes Bremen, Dr. Torben 
Möller, im Interview mit Magenta Sport zum Thema Inklusion.

Fotos: Fischtown Pinguins

dafür, dass Inklusion funktio-
niert.“

BBW Bremen bietet Chancen 
für den beruflichen Erfolg 

Das Berufsbildungswerk 
Bremen ist ein Unternehmen 
des SoVD. Es bietet jungen 
Menschen mit Behinderung 
berufsvorbereitende Maßnah-
men und Ausbildungen. Damit 
sie eine realistische Chance 
auf dem Arbeitsmarkt erhalten, 
ist im BBW Bemen „alles unter 
einem Dach“ vorhanden.

Bremen

Schon seit Jahren leidet das SoVD-Mitglied an dem chroni-
schen Erschöpfungssyndrom („Chronic Fatigue Syndrome“, abge-
kürzt CFS). Obwohl einem gerichtlich bestellten Gutachter diese 
Diagnose hätte bekannt sein müssen, setzte er sich mit der Er-
schöpfungssymptomatik nicht auseinander. Stattdessen wandte 
er übliche Diagnostiken an, die aber das Gesamtbild der Störung 
nicht abbilden konnten. Somit wurde dem Mitglied lediglich eine 
mäßig ausgeprägte depressive Störung attestiert, wonach es im 
Ergebnis weiterhin voll leistungsfähig sei. 

Leider wird entgegen neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen das chronische Erschöpfungssyndrom noch immer häufig für 
eine psychische Erkrankung, eine Depression oder eine Somati-
sierungsstörung gehalten. Tatsächlich beruht es jedoch auf einer 
neurologischen Fehlsteuerung des autonomen Nervensystems. 
Betroffene sind diesen Widersprüchen hoffnungslos ausgeliefert.

Das Gericht wollte nach dem Ergebnis der Begutachtung nicht 
mehr weiter ermitteln. Das SoVD-Mitglied konnte ein medizini-
sches Gutachten nach Paragraf 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) 
beantragen. Ein mit dem Krankheitsbild vertrauter Gutachter 
kam daraufhin zu dem Ergebnis, dass eine Leistungsunfähigkeit 
vorliege. Die Rentenversicherung machte im Februar schließlich 
einen Vergleichsvorschlag, den das SoVD-Mitglied annahm.

Rente infolge einer
chronischen Erschöpfung

Ein SoVD-Mitglied, das an sehr starker chronischer Erschöpfung 
litt, ersuchte in einer rechtlichen Auseinandersetzung den Lan-
desverband Berlin-Brandenburg um Hilfe – mit Erfolg. Vor dem 
Sozialgericht Berlin setzte eine Fachanwältin nun durch, dass 
eine Rente wegen Erwerbsminderung auch weiterhin gewährt 
wird (SG Berlin, S 188 R 2570/16).

Wir haben geholfen
Viele sind am Ende ihrer Kräfte

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) schlägt Alarm: In den Monaten April bis Juli 
2020 hätten rund 9.000 Beschäftigte im Pflegebereich ihren Job an den Nagel gehängt. Zudem 
denke fast jede dritte Pflegekraft regelmäßig über einen Berufsausstieg nach. 

Seit Beginn der Pandemie 
fühlen sich die beruflich Pfle-
genden oftmals alleingelassen. 
Viele Fachkräfte empfinden 
dabei neben einer physischen 
auch immer stärker eine psychi-
sche Überlastung. Der Deutsche 
Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) wies bereits mehrfach 
darauf hin, dass dies für viele 
Betroffene über kurz oder lang 
der Grund dafür sein werde, den 
Beruf zu verlassen.

Schon jetzt sind viele
Pflegestellen unbesetzt

Angesichts eines deutlichen 
Rückgangs der Beschäftigungs-
zahlen gewinnt auch eine vom 
DBfK kürzlich durchgeführte 
Umfrage an Bedeutung. Da-
bei gaben rund 30 Prozent der 
Pflegefachpersonen an, dass sie 
regelmäßig über einen Berufs-
ausstieg nachdenken. 

Auch der SoVD betrachtet die 
Entwicklung mit Sorge. Schon 
jetzt sind in Deutschland min-
destens 40.000 Pflegestellen 

unbesetzt. Eine noch größere 
Zahl Pflegender erreicht in den 
nächsten Jahren das Rentenalter.  

SoVD fordert unter anderem
eine bessere Bezahlung

Die Politik sollte daher zeitnah 
Maßnahmen ergreifen, durch 
die sich die berufliche Situation 

Pflegender spürbar verbessert. 
Der SoVD hat wiederholt darauf 
hingewiesen, dass für eine wür-
devolle und qualitativ hochwer-
tige Pflege neben einer ange-
messenen Bezahlung auch die 
konkrete Personal ausstattung 
sowie gute Arbeitsbedingungen 
maßgeblich sind. jos

Berufsverband warnt vor massenhaftem Ausstieg von Pflegefachpersonal

Krankenschwestern und -pfleger leisten wichtige Arbeit. Immer 
mehr von ihnen fühlen sich jedoch mit Problemen alleingelassen.

Foto: WavebreakMediaMicro / Adobe Stock
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„Die Beratung des SoVD ist 
gerade in diesen schwierigen 
Zeiten wichtiger denn je“, be-
tonten Klaus Wicher (SoVD-
Landesvorsitzender Hamburg), 
Bernhard Sackarendt (SoVD-
Landesvorsitzender Nieder-
sachsen) und Alfred Bornhalm 
(SoVD-Landesvorsitzender 
Schleswig-Holstein) zu Beginn 
der Pressekonferenz. Denn: 
Gerade zu coronaspezifischen 
Themen habe der Beratungs-
bedarf im Norden massiv zuge-
nommen. 

Dass die Menschen mit gro-
ßen finanziellen Sorgen zu 
kämpfen haben, macht zum 
Beispiel die Anzahl der Anträ-

ge, Widersprüche und Klagen 
im Bereich Hartz IV deutlich, die 
in Hamburg und Niedersachsen 
im vergangenen Jahr um rund 
zehn Prozent zugenommen 
haben. „Wir sehen jeden Tag in 
unserer Beratung, dass viele 
Betroffene mit der derzeitigen 
Situation überfordert sind und 
Unterstützung brauchen“, so 
Wicher.  „Viele haben momentan 
Schwierigkeiten, ihre Miete zu 
zahlen – zum Beispiel, weil sie 
ihren Job verloren haben oder 
in Kurzarbeit sind. Wir helfen 
ihnen dann etwa dabei, Wohn-
geld zu beantragen“, ergänzt 
Sackarendt. In dem Bereich sind 
die Verfahren in Niedersachsen 

um 53 Prozent gestiegen. „Die-
se Zahlen machen deutlich, 
dass gerade für die finanziell 
schlechtergestellten Menschen 
in der Krise mehr getan werden 
muss – sei es durch die Erhö-
hung des Hartz-IV-Regelsatzes 
oder andere kostenlose Unter-
stützungsleistungen“, fordert 
Bornhalm.

Besonders stark zeigen sich 
die Auswirkungen des vergan-
genen Corona-Jahres allerdings 
im Bereich der häusliche Pflege 
– und zwar in allen drei Bun-
desländern. Egal, ob es um die 
Einstufung in einen Pflegegrad, 
um Pflegesach- oder Kombina-
tionsleistungen geht: Die An-
zahl der SoVD-Verfahren hat 
um durchschnittlich 45 Prozent 
zugenommen. „Das liegt vor 
allem daran, dass der Medizini-
sche Dienst der Krankenkassen 
aufgrund der Pandemie keine 
persönlichen, sondern nur noch 
telefonische Begutachtungen 
durchführt. Das funktioniert 
nicht immer gut und führt oft 
zu Beschwerden und Wider-
sprüchen“, erläutert der Landes-
vorsitzende aus Hamburg. „Das 
Problem ist, dass viele Pflege-
bedürftige angesichts dieses 
geänderten Vorgehens verunsi-
chert sind, weil sie nicht wissen, 
wie die Begutachtung abläuft, 

oder weil sie Schwierigkeiten 
mit dem Telefonieren haben“, 
berichtet der SoVD-Chef aus 
Niedersachsen. Da müsse der 
Medizinische Dienst dringend 
gegensteuern und sich vor al-
lem mehr Zeit nehmen.

Dass auch Pflegebedürftige in 
stationären Einrichtungen ver-
mehrt finanzielle Schwierigkei-
ten haben, wird bei den SoVD-
Verfahren im Bereich „Hilfe zur 
Pflege“ deutlich. Hier stellt der 
Sozialverband Anträge, wenn 
die Betroffenen ihre Heimkos-
ten nicht mehr selbst zahlen 
können. Die Zahl der Verfahren 
ist im Corona-Jahr besonders 
in Schleswig-Holstein um die 
Hälfte gestiegen. „Hier muss 
die Politik dringend etwas tun. 
Es kann nicht sein, dass sich im-
mer weniger Pflegebedürftige 

ihren Heimaufenthalt leisten 
können“, so Bornhalm.

Zusammenfassend sind 
sich die drei Landesvorsitzen-
den einig: „Derzeit verlieren 
Politiker*innen gerade die Men-
schen aus dem Blick, die ganz 
besonders unsere Hilfe benöti-
gen. Wir als SoVD unterstützen 
zwar, wo wir können, trotzdem 
müssen Ältere, Geringverdie-
nende und Pflegebedürftige 
wieder stärker in den Fokus 
rücken.“

Insgesamt vertreten die SoVD- 
Landesverbände Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein die Interessen von fast 
480.000 Menschen. Mit Erfolg: 
Im Corona-Jahr haben sie mehr 
als 53 Millionen Euro an einma-
ligen Nachzahlungen für ihre 
Mitglieder erstritten. sj

Ein Jahr Corona: SoVD wichtiger denn je
Seit einem Jahr hat die Corona-Pandemie auch die Menschen in Norddeutschland fest im Griff. 

Die Krise trifft vor allem diejenigen, die ohnehin finanziell benachteiligt oder pflegebedürftig sind. 
Dass diese Probleme durch die derzeitige Situation verschärft werden, zeigen die aktuellen Zahlen 
des SoVD in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die die drei Landesverbände in einer 
gemeinsamen Pressekonferenz am 17. März vorgestellt haben.

Niedersachsen | Hamburg | Schleswig-HolsteinNDS

Foto: Lennart Helal

SoVD-Zahlen zeigen: Gerade Senior*innen, Geringverdienende und 
Pflegebedürftige brauchen während Corona Unterstützung.

Foto: Karin Wöhrmann

Nach negativem Coronatest erörterten Bernhard Sackarendt,  
Alfred Bornhalm und Klaus Wicher im Pressegespräch anhand der 
SoVD-Beratungszahlen, wo die Politik gegensteuern muss.

Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon  
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik endlich 
handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf das Problem 
hin und machen die Gefährdung sichtbar. Denn: Betrof fene 
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de

Eine gemeinsame Kampagne der SoVD-Landesverbände Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
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Antrag nachträglich möglich
Am 6. Juni 2013 hat das Bundesverfassungsgericht verkündet, dass die Finanzämter in Deutschland 

das Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebenspartner*innen anwenden müssen. Und zwar ab 
Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1. August 2001.

Im Prinzip bedeutet das: Sie 
dürfen Ihre einzeln veranlag-
te Steuererklärung unter be-
stimmten Voraussetzungen 
rückwirkend bis 2001 nun zu-
sammen mit Ihrem Lebenspart-
ner bzw. Ihrer Lebenspartnerin 
veranlagen lassen. Dadurch 
können Sie Steuern sparen bzw. 
Steuerrückzahlungen erhalten.

Ehegattensplitting  
nachträglich nutzen

In der Theorie klingt das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
ziemlich gut, aber rückwirkend 
bis 2001 – das ist ein sehr lan-
ger Zeitraum. Wahrscheinlich 
ist in den meisten Fällen die 
Abgabefrist der Steuererklä-
rung bereits verjährt, denn in 
der Regel kann man seine Steu-
ererklärung bis zu vier Jahre 
rückwirkend einreichen.

Hier folgen zwei typische Bei-
spielfälle:

Keiner hat die Steuererklä-
rung bisher abgegeben

Bis zum Richterspruch aus 
Karlsruhe galten eingetragene 
Lebenspartner*innen als allein-
stehend – zumindest im Steu-
errecht. Weil manche „Alleinste-
hende“ keine Steuererklärung 
abgeben müssen, haben einige 
Lebenspartner*innen das bis-
lang auch nicht gemacht. Jetzt 
können sie das bis zu vier Jah-
re rückwirkend nachholen, und 
zwar gemeinsam als zusam-
menveranlagtes Paar.

So gehen Sie jetzt vor: Fül-
len Sie gemeinsam mit Ihrem 
Lebenspartner bzw. Ihrer Le-

benspartnerin das Hauptformu-
lar der Steuererklärung, auch 
Mantelbogen genannt, aus. 
Erst tragen Sie hier Ihre Steu-
ernummer ein, dann die Ihres 
Lebenspartners oder -partne-
rin, anschließend Ihren Namen 
und Ihre Adresse sowie Name 
und Adresse Ihres Ehemanns 
oder Ihrer Ehefrau. Jetzt, ganz 
wichtig, kreuzen Sie den Kasten 
„Zusammenveranlagung“ an.

Je nachdem, ob Sie weite-
re Ausgaben wie zum Beispiel 
haushaltsnahe Dienstleistun-
gen oder Werbungskosten hat-
ten, sollten Sie weitere Formu-
lare ausfüllen. 

Wie mache ich meine  
Steuererklärung?

Auf jeden Fall wird Ihr zustän-
diger Finanzbeamter für Sie 

nun das Ehegattensplitting an-
wenden. Sie können vor allem 
dann mit Steuerrückzahlungen 
rechnen, wenn einer von Ihnen 
eher wenig und der andere eher 
viel verdient. 

Beide haben ihre Steuer-
erklärungen abgegeben

In diesem Fall gibt es zwei 
Möglichkeiten.

Einer der beiden Steuer-
bescheide ist noch offen

Angenommen, Sie und auch 
Ihr Lebenspartner beziehungs-
weise Ihre Lebenspartnerin 
haben Ihre Steuererklärungen 
abgegeben, aber einer von Ih-
nen hat noch keinen Steuer-
bescheid erhalten. Oder einer 
von Ihnen hat seinen Steuerbe-
scheid erhalten, aber Einspruch 
dagegen eingelegt und das Fi-
nanzamt hat noch nicht darauf 
geantwortet. Dann ist diese 
Steuererklärung noch offen, wie 
es im Fachjargon heißt.

Der ein oder andere hat das 
sogar ganz bewusst getan, in-
dem er Einspruch gegen den 
Bescheid eingelegt hat mit dem 
Verweis auf das damals noch 
ausstehende Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts. Wie auch 
immer, grundsätzlich gilt: Für 
jede noch offene Steuererklä-
rung können Sie nachträglich 
die Zusammenveranlagung be-
antragen.

Keiner der beiden Steuer-
bescheide ist noch offen

Sie und Ihr Lebenspartner 
bzw. Ihre Lebenspartnerin ha-
ben in den letzten Jahren Ihre 
Steuererklärungen abgegeben 
und dafür vom Finanzamt je-
weils einen Steuerbescheid 
bekommen. Dann können Sie 
den Splittingvorteil nicht mehr 
nachträglich nutzen.

In manchen Fällen ist es sogar 
möglich, eine Steuererklärung 
bis zu sieben Jahre rückwirkend 
zu erstellen und sich dement-
sprechend den Splittingvorteil 
zu sichern. Weil das aber von 
mehreren Faktoren abhängt, 
empfiehlt die VLH, sich beraten 
zu lassen. Eine Beraterin bezie-
hungsweise einen Berater der 
VLH finden Sie über die Bera-
tersuche auf der Internetseite: 
https://www.vlh.de/.

Quelle: VLH

Ehegattensplitting gilt auch für eingetragene Lebenspartner*innen

Eine Heirat ist heutzutage nicht mehr nötig, um eine rechtlich an-
erkannte Lebenspartnerschaft zu führen.

Foto: galaganov / Adobe Stock

Viel Aufwand, aber es lohnt sich: 
die gemeinsame Steuererklä-
rung geht auch für unverheira-
tete Lebenspartnerschaften. 

Foto: detailblick-foto / Adobe Stock

Allein in Deutschland leiden insgesamt 32.000 Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren an einem Typ-1-Diabetes. Hierbei han-
delt es sich um eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der 
die Zellen der Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produzieren. 
Eine Insulinpumpe ahmt die Arbeitsweise einer Bauchspeicheldrü-
se nach und gibt über einen kleinen Schlauch und eine Nadel, die 
am Bauch unter der Haut steckt, in regelmäßigen Zeitabständen 
automatisiert Insulin in den Körper ab. „So kann die Insulinzufuhr 
insbesondere bei jungen Kindern besser und komfortabler gesteu-
ert werden als mit mehrfach täglichen Injektionen, die häufig mit 
einer Hemmschwelle verbunden sind“, erklärt Studienautor und 
Privatdozent Dr. med. Clemens Kamrath, Kinder-Endokrinologe 
und Kinder-Diabetologe am Universitätsklinikum Gießen.

Doch bisher lagen keine eindeutigen Hinweise vor, wann der 
beste Zeitpunkt nach einer Diagnose ist, um mit einer Insulinin-
fusionstherapie über eine Pumpe zu starten. Die aktuelle Studie 
verglich die Ergebnisse zwischen einem frühen Einsatz der Insu-
linpumpentherapie innerhalb der ersten sechs Monate nach der 
Erstdiagnose mit einem verzögerten Pumpenbeginn im zweiten 
oder dritten Jahr nach Diagnosestellung. Insgesamt wurden die 
Daten von 8.332 Patienten analysiert. „Die Patienten waren zwi-
schen sechs Monate und 15 Jahre alt, als die Diagnose gestellt 
wurde“, erläutert Studienautor Professor Dr. med. Reinhard Holl, 
Kinder-Endokrinologe und Diabetologe an der Universität Ulm. 
„Die Erkrankungsdauer betrug im Schnitt 6,7 Jahre, und alle Pati-
enten wurden mindestens ein Jahr lang mit einer Insulinpumpe 
therapiert.“

Wie die Daten belegen, zeigte sich ein signifikanter Unterschied 
bei den Blutzuckerwerten. Der durchschnittliche HbA1c-Wert 
betrug in der frühen Pumpengruppe 7,9 Prozent gegenüber 8,0 
Prozent in der späten Pumpengruppe – und lag damit günstiger. 
Kinder, die frühzeitig eine Insulinpumpe bekommen hatten, erlit-
ten zudem seltener ein gefährliches Koma aufgrund starker Unter-
zuckerung, sie mussten insgesamt weniger häufig mit Komplikati-
onen im Krankenhaus behandelt werden. Darüber hinaus konnten 
bei einer frühzeitigen Insulinpumpentherapie positive Effekte auf 
Blutdruck- und Cholesterinwerte festgestellt werden. Der Body-
Mass-Index war bei beiden Gruppen annähernd gleich. „Der frühe 
Einsatz einer Insulinpumpe ist also mit keiner Gewichtszunahme 
verbunden“, so Kamrath. „Insgesamt liefern unsere Ergebnisse kla-
re Hinweise, dass ein früher Insulinpumpen-Einsatz bei Kindern 
mit Typ-1-Diabetes zu besseren Behandlungsergebnissen führt“, 
resümiert Privatdozent Dr. med. Thomas Kapellen. 

Quelle: Deutsche Diabetes Gesesllschaft

Besser früh einsetzen
Neue Studie zu Insulinpumpen bei Diabetes Typ 1

Wird bei Kindern und Jugendlichen ein Typ-1-Diabetes diagno-
stiziert, stellt sich die Frage nach der Therapieform: Neben der 
Insulininjektion mit Spritze oder Pen gibt es auch die Möglichkeit, 
eine Insulinpumpe einzusetzen. Doch wann sollte die Pumpe zur 
Anwendung kommen?

Eine Injektionspumpe erspart Diabetiker*innen die tägliche Spritze 
und ist gerade für Kinder sinnvoll.

Foto: click_and_photo / Adobe Stock
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Der gesamte Landesvorstand und die Mitarbeitenden des Lan-
desverbandes gratulieren allen Mitgliedern, die im April Geburts-
tag feiern, recht herzlich und wünschen viel Gesundheit. 

Besondere Glückwünsche gehen an:
60 Jahre: 23.4.: Fabiola Wagner, Mömbris; 26.4.: Monika Grosch, 

Lautertal; 28.4.: Gabriele Eberl, Schweitenkirchen. 
65 Jahre: 2.4.: Sieglinde Czolkohs, Lauf; 19.4.: Jürgen Spitzen-

pfeil, Michelau; 23.4.: Lydia Huber, Merkendorf. 
70 Jahre: 29.4.: Ingeborg Püschel, Erding.
75 Jahre: 5.4.: Sonja Räppold, Lautertal; 7.4.: Gosbert Schamber-

ger, Erding; 25.4.: Alfons Schmitt, Lohr.
80 Jahre: 8.4.: Gerhard Gaugusch, Königsbrunn; 13.4.: Alexander 

Schilg, Coburg; 20.4.: Michael Semiz, Nürnberg.
85 Jahre: 17.4.: Liselotte Bolenski, Mering; 25.4.: Maria Kloster-

mann, Bad Füssing; 28.4.: Amalie Heinrich, München; 30.4.: Leo-
pold Stegmaier, München.

Aufgrund der Corona-Krise 
finden die genannten Angebo-
te unter Vorbehalt statt. Bitte 
erkundigen Sie sich unbedingt 
vorher unter den angegebenen 
Telefonnummern, ob, wann, wo 
und wie die Beratung stattfin-
det. Terminabsprache bitte über 
den Landesverband Bayern,  
Schwanseestraße 18, 81373 
München, Tel.: 089 / 53 05 27.

Kümmererstelle Coburg: 
nach telefonischer Voranmel-
dung bei Barbara Hölzel unter 
Tel.:  0170 / 52 73 691.

Kümmererstelle Coburg-Lau-
tertal: jeden zweiten Donners-
tag im Monat, 16.30–18 Uhr, 
Ansprechpartnerin: Barbara 
Hölzel, Tel.: 0170 / 5 27 36 91 
(mobil), E-Mail: barbarahoelzel 
@freenet.de.

Sozialberatung in Dietfurt: 
bei der freiwilligen Feuerwehr, 
Espanweg 4, nur nach Ter-
minabsprache bei Ansprech-
partnerin Elfriede Schreiner, 
Tel.: 0911 / 9 80 15 01, E-Mail: 

rechtsschutz@sovd-mfr.de. 
Sozialberatung in Ebensfeld: 

Ansprechpartner: Dr. Josef Haas, 
Tel.: 09543 / 53 49 oder per E-
Mail: dr.josef.haas@web.de.

Sozialberatung in Ingolstadt: 
AWO-Geschäftsstelle, Becker-
straße 2 a, nur nach Terminver-
einbarung bei Ansprechpart-
nerin Elfriede Schreiner, Tel.: 
0911 / 9 80 15 01 oder E-Mail: 
rechtsschutz@sovd-mfr.de. 

Sozialberatung in Michelau: 
jeden ersten Samstag im Mo-
nat, 13.30–14.30 Uhr, Mehr-
generationenhaus, Schneyer-
straße 17, Ansprechpartner: 
Günther Ruckdäschel, Tel.: 
09571 / 83 585.

Sozialberatung in Mitter-
teich: Rathaus Mitterteich, 
Kirchplatz 12, nur nach Termin- 
absprache bei Ansprechpart-
nerin Elfriede Schreiner, Tel.: 
0911 / 9 80 15 01 oder E-Mail: 
rechtsschutz@sovd-mfr.de. 

Kümmererstelle in der Ober-
pfalz / Weiden: Ansprech-

partner: Dr. Josef Haas, Tel.: 
09543 / 53 49 oder per E-Mail: 
dr.josef.haas@web.de.

Kümmererstelle in Ober-
franken / Bayreuth: Ansprech-
partner: Dr. Josef Haas, Tel.: 
09543 / 53 49 oder per E-Mail: 
dr.josef.haas@web.de.

Kümmererstelle Pegnitz, 
Roth, Schwabach: AWO-Be-
gegnungsstätte, Nördliche 
Ringstraße 11 a, nur nach Ter-
minabsprache bei Ansprech-
partnerin Elfriede Schreiner, 
Tel.: 0911 / 9 80 15 01, E-Mail: 
rechtsschutz@sovd-mfr.de. 

Sozialberatung in Tirschen-
reuth: Seniorenzentrum Tir-
schenreuth, Haus Ziegelanger, 
Egerstraße 27, nur nach Ter-
minabsprache bei Ansprech-
partnerin Elfriede Schreiner, 
Tel.: 0911 / 9 80 15 01, E-Mail: 
rechtsschutz@sovd-mfr.de. 

Kümmererstelle in Würzburg: 
nach telefonischer Voranmel-
dung bei Isabella Stephan, Tel.: 
0157 / 76 82 95 70.

SozialberatungGlückwünsche

Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, 
immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.

Dietrich Bonhöffer

Foto: eyetronic / Adobe Stock

Grenze: Der Grenzverlauf 
wird durch das Vermessungs-
amt festgestellt und im Liegen-
schaftskataster nachgewiesen. 
Gewöhnlich wird er mit Grenz-
zeichen (meist Grenzsteinen) 
gekennzeichnet. Ist der Grenz-
verlauf unklar, so sollten Grund-
stückseigentümer den Grenz-
verlauf vom Vermessungsamt 
feststellen lassen, empfiehlt  
der Eigenheimverband Bayern.

Gartenzaun: Maßgeblich für 
die Eigentumsverhältnisse ist, 
wo der Zaun steht. Ein „auf 
der Grenze stehender Zaun“ ist 
demnach eine „gemeinschaftli-
che Grenzeinrichtung“, die bei-
den Nachbarn gemeinsam ge-
hört – unabhängig davon, wer 
den Zaun errichtet beziehungs-
weise die Kosten dafür getra-
gen hat. Ein gemeinschaftlicher 
Zaun darf nicht ohne Zustim-
mung des Nachbarn beseitigt 
oder verändert werden. Die 
Kosten für den Unterhalt sowie 
für eine gegebenenfalls erfor-
derliche Neuerrichtung des 
Zaunes müssen sich die beiden 
Nachbarn hälftig teilen. Steht 
der Zaun „neben der Grenze“, so 
gehört er allein dem, auf des-
sen Grundstück er steht. Er darf 
dann im Grunde mit dem Zaun 
machen, was er will – auch be-
züglich der Gestaltung oder der 
Farbe.

Bei der Errichtung eines Zau-
nes gibt es allerdings gesetz-
liche Vorschriften. So regeln 
Bauordnungen, wie hoch ein 
Gartenzaun maximal sein darf. 
In vielen Gemeinden gibt es 
darüber hinaus noch speziel-
le vorrangige Vorschriften. So 
kann zum Beispiel ein Bebau-
ungsplan im Detail festlegen, in 
welcher Art und Weise ein Zaun 
errichtet werden darf. Auch 
können Gemeinden durch Sat-
zung bestimmen, wie ein Zaun 
beschaffen sein muss. Dabei 
kann ebenfalls die Maximalhö-
he vorgegeben oder es kann ge-
regelt werden, ob geschlossene 
Einfriedungen zulässig sind.

Grenzabstände von Pflanzen:  
Der Eigenheimverband weist 
außerdem darauf hin, dass Bäu-
me, Sträucher und Hecken bis 
zu einer Höhe von zwei Metern 
nicht näher als einen halben 
Meter an die Grenze gepflanzt 
werden dürfen. Pflanzen, die 
höher sind, müssen einen Ab-
stand von mindestens zwei 
Metern haben. Wird dieser Min-
destabstand nicht eingehalten, 
so kann der Nachbar verlan-
gen, dass die Pflanze beseitigt 
oder zurückgeschnitten wird. 
Ein Recht zur Selbsthilfe gibt 
es nicht. Beseitigt er die Pflan-
zen auf eigene Faust, so kann 
das eine Sachbeschädigung 

darstellen und Schadenersatz-
forderungen nach sich ziehen. 
Um den Nachbarn dazu zu 
bewegen, zurückzuschneiden 
oder zu beseitigen, was dieser 
unrechtmäßig gepflanzt hat, 
gibt es zeitliche Grenzen. Beide 
Ansprüche verjähren nach fünf 
Jahren. Grundsätzlich beginnt 
die Verjährungsfrist mit Ablauf 
des Jahres, in dem die „Verlet-
zung“ erkennbar wird. Werden 
Pflanzen hinter einer „dichten 
Einfriedung“ (wie einer Mau-
er) gesetzt, so muss dafür kein 
Grenzabstand eingehalten wer-
den. Das gelte jedenfalls dann, 
wenn sie die Einfriedung nicht 
erheblich überragen. Mindest-
abstände müssen auch nicht 
bei Blumen oder Stauden be-
achtet werden, bei denen der 
„oberirdische“ Teil im Herbst 
abstirbt.

Überwuchs: Hängen Zweige 
oder Äste über die Grenze oder 
wachsen Wurzeln hinüber, so 
kann sich der Grundstücksei-
gentümer im Grunde nur dann 
dagegen wehren, wenn er da-
durch in der Nutzung seines 
Grundstückes beeinträchtigt 
wird – etwa die Einfahrt nicht 
mehr befahren kann, ohne 
dass zu befürchten ist, dass der 
Lack am Auto Schaden nimmt. 
Geht es „nur“ darum, dass der 
Überhang zum Beispiel Son-

nenlicht stiehlt oder dass ein-
zelne Früchte auf das Grund-
stück herabfallen, so sieht die 
Rechtsprechung darin meistens 
noch keine Beeinträchtigung. 
Wird der Grundstückseigentü-
mer jedoch maßgeblich beein-
trächtigt, dann kann er Zweige 
oder Wurzeln selbst beseitigen, 
wenn zuvor der Baumeigentü-
mer unter Fristsetzung zur Be-
seitigung des Überhangs aufge-
fordert wurde. Nach Ablauf der 
Frist dürfen die Äste und Wur-
zeln bis zur Grenze beschnitten 
werden. Interessant am Rande: 
Die abgeschnittenen Teile dür-
fen nicht zum Nachbarn herü-
bergeworfen werden. Auch darf 
das Nachbargrundstück nicht 
betreten werden. Neben dieser 
Selbsthilfe könnte der Nachbar 
auch auf Beseitigung des Über-

Im Frühling, Sommer, Herbst – und mit Einschränkungen auch im Winter – nutzen Gartenbesit- 
zer*innen gutes Wetter, um sich im Freien aufzuhalten. Und wenn es nicht gerade wegen Corona 
verboten ist, kommen meist mehrere Menschen zusammen. Was dort im Zusammenleben mit den 
Nachbar*innen zu beachten ist, damit es nicht zu Konflikten kommt, wird in diesem Artikel erklärt.

Es gibt viele Gründe für den Zoff am Zaun
Bei der Gartennutzung kommt es immer wieder zu Konflikten mit den Nachbarn

Wenn sich die Nachbarin gestört fühlt, kann es schnell aus sein mit 
der Idylle im eigenen Garten.
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hangs klagen. 
Früchte am Baum: Solange 

die Früchte am Baum hängen, 
gehören sie dem Eigentümer. 
Der Nachbar hat kein Recht, sie 
zu pflücken oder abzuschütteln. 
Fallen sie jedoch aufs Grund-
stück des Nachbarn, so darf der 
sie behalten.

Blüten, Geräusche, Gerüche:  
Grundsätzlich hat jede*r gegen 
jede Form von „Emissionen“ 
einen Unterlassungsanspruch. 
Niemand muss sich vom Nach-
barn durch Lärm, Licht oder Ge-
rüche belästigen lassen. Es gibt 
allerdings eine gewisse „Pflicht 
zur Duldung“. Sind die Beein-
trächtigungen „unwesentlich“ 
oder „ortsüblich“, so sind sie 
hinzunehmen, wenn die gesetz- 
lichen Lärmgrenzwerte nicht 
überschritten werden.           mh
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Impfung verhindert neue Sepsis
Der SoVD-Kreisverband Hessen-Süd plant einen Facharzt-Vortrag mit Fragestunde, der zum nächst-

möglichen Termin stattfinden soll. Damit sollen auch falsche Vorstellungen ausgeräumt werden, wie 
zum Beispiel die, nach überstandener Sepsis vor einer neuen geschützt zu sein.

Die SoVD-Zeitung berich-
tete in der März-Ausgabe auf 
Seite 22 über die Kampagne 
„Deutschland erkennt Sepsis“, 
die über die Anzeichen und Fol-
gen einer „Blutvergiftung“ auf-
klären will. Was viele Menschen, 
auch Betroffene, nicht wissen: 
„Eine überstandene Sepsis 
ist keine Kontraindikation für 
die Covid-19-Impfung“, so die 
neueste Pressemitteilung der 
Stiftung. „Vielmehr sollten sich 
gerade Sepsis-Überlebende 
gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 impfen lassen, um eine 
erneute Sepsis-Erkrankung 
zu verhindern.“ Studien zeig-
ten, dass die Mehrzahl der 
Patient*innen mit schwerem 
Covid-19-Verlauf eine Sepsis 
bis hin zum septischen Schock 
entwickeln können. Ehemalige 
Sepsis-Patient*innen gelten 
diesbezüglich als besonders 
gefährdet, heißt es in der Infor-
mation der Sepsis-Stiftung.

Dem Vorstand vom Ortsver-
band Frankfurt-Höchst nannte 
die Stiftung auf Anfrage einen 

Spezialisten aus der Region 
Südhessen, der bereit wäre, 
nach einem 20-minütigen Vor-
trag konkrete Fragen zur aktu-
ellen Situation zu beantworten. 
Ihn möchte der Vorstand zur 
nächsten Mitgliederversamm-
lung anfragen und einladen.

„Auch wenn heute noch kein 
Termin genannt werden kann“, 

bedauert der Vorsitzende Ru-
dolf Schulz, solle dennoch zeit-
nah eine Mitgliederversamm-
lung – selbstverständlich unter 
hygienisch risikofreien Bedin-
gungen – geplant werden. Wei-
tere Infos zum Thema und zur 
Kampagne finden sich im Inter-
net unter: www.deutschland-
erkennt-sepsis.de.

Kreisverband Hessen-Süd will die Kampagne der Sepsis-Stiftung unterstützen

Eine Impfung gegen Corona schützt auch gegen Erkrankungen, die 
infolge einer Infektion auftreten können.
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Ob beim Überholen oder beim 
bloßen Vorbeifahren: Grund-
sätzlich ist ausreichend Seiten-
abstand einzuhalten. Es gelten 
genaue und verpflichtende Min-
destabstände zur Seite, die sich 
an den oder die zu überholen-
den Verkehrsteilnehmer*innen 
orientieren:

Während bei Pkw und Lkw 
mindestens ein Meter Abstand 
eingehalten werden muss, sind 
es zu einspurigen Fahrzeugen 
wie Motorrädern anderthalb 
Meter. Auch zu Fahrrädern, 
Fußgänger*innen sowie Elek-
trokleinstfahrzeugen, wie bei-
spielweise E-Tretrollern, ist in-
nerorts ein Seitenabstand von 
mindestens anderthalb Metern  
gesetzlich vorgeschrieben. Au-
ßerorts muss in der Regel ein 
seitlicher Abstand von mindes-

tens zwei Metern gegeben sein. 
Bei wartenden Schul- und Lini-
enbussen sind ebenfalls zwei 
Meter Seitenabstand Vorschrift. 
Steht der Bus mit eingeschal-
tetem Warnblinker an einer 
Haltestelle, darf zudem nur mit 
Schrittgeschwindigkeit und 
ausreichendem Abstand an ihm 
vorbeigefahren werden – das 
gilt auch für den Gegenverkehr. 

Auch bei parkenden Fahrzeu-
gen und in der Parklücke ist ein 
ausreichender Seitenabstand 
einzuhalten. Während beim Vor-
beifahren in der Regel 0,5 Me-
ter ausreichen, ist beim Parken 
ein Abstand von 70 Zentimetern 
je Seite ratsam.

ACE-Hinweis: Diese Vorgaben 
gelten nur bei guten Fahrbahn- 
und Witterungsverhältnissen, 
und nur wenn die Überholge-

schwindigkeit nicht zu hoch 
ist. Wann immer es möglich ist, 
heißt es: Abstand vergrößern. 
Der ACE empfiehlt prinzipiell 
mindestens zwei Meter seitli-
chen Sicherheitsabstand beim 
Überholen von Fahrradfahren-
den, Elektrokleinstfahrzeugen 
und Personen, die zu Fuß un-
terwegs sind.

Faustregel: Je schneller ein 
Fahrzeug unterwegs ist, des-
to mehr Seitenabstand sollte 
beim Überholen eingehalten 
werden. Bei schlechtem Wetter 
oder beschädigtem Fahrbahn-
belag sollte der Seitenabstand 
vergrößert werden. Zudem gilt 
es, die Fahrweise des zu Über-
holenden zu berücksichtigen. 
Wirkt der*die Voranfahrende 
unsicher, ist beim Vorbeizie-
hen im Zweifel deutlich mehr 

Sicherheitsabstand zur Seite 
wichtig, oder es muss gänzlich 
auf das Überholen verzichtet 
werden. Denn wichtiger als 
schnell voranzukommen ist es 
immer, sicher und mit Rücksicht 
auf andere unterwegs zu sein, 
unterstreicht der ACE.

Verkehrsteilnehmende, die 
beim Vorbeifahren oder Über-

Das Überholen oder seitliche Vorbeifahren an anderen Verkehrsteilnehmenden ist Bestandteil des 
alltäglichen Straßengeschehens. Voraussetzung dafür ist jedoch eine ausreichend breite Fahrbahn. 
Denn zum Verkehrsteilnehmenden nebenan muss stets genügend Abstand gehalten werden. Der ACE, 
Deutschlands zweitgrößter Autoclub, informiert, wie groß der Seitenabstand sein sollte und warum 
der Mindestabstand nicht immer ausreicht.

Mindestabstand auch seitlich einhalten!
Der ACE informiert zu bestehenden und gesetzlich geregelten Sicherheitsabständen im Straßenverkehr

Im Straßenverkehr muss nicht nur der Abstand zum vorderen Fahr-
zeug eingehalten werden, sondern auch der Seitenabstand.
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holen nicht den vorgeschriebe-
nen Seitenabstand einhalten, 
müssen mit einem Verwar-
nungsgeld von 30 Euro rech-
nen. Bei Gefährdung oder ei-
nem Unfall aufgrund des nicht 
eingehaltenen Seitenabstands 
fallen ein Bußgeld von 80 be-
ziehungsweise 100 Euro und 
ein Punkt in Flensburg an.

Der aktuelle Gesundheitsbericht des Landes geht von über 
100.000 Menschen mit Demenz in Hessen aus. Die alternde Gesell-
schaft wird die Zahl Demenzerkrankter absehbar wachsen lassen. 
Dadurch wird auch der Bedarf an Betreuungs- und Unterstützungs-
angeboten weiter steigen. Die Homepage: www.demenzatlas- 
hessen.de gibt Betroffenen und deren Angehörigen Hilfestellung. 
Hier können sie über eine Postleitzahlensuche in einer Datenbank, 
die im Rahmen des Projekts aufgebaut wurde, Angebote in ihrer 
Nähe finden – zugeschnitten auf das individuelle Bedürfnis, je 
nach Art der Demenzerkrankung und abhängig von deren Ausprä-
gung. Der Überblick über die vorhandenen Versorgungsstrukturen 
in Hessen, der so geschaffen wurde, war das Kernziel des Projekts.

„Als Landesregierung wollen wir dazu beitragen, Menschen 
mit Demenz ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen. Dafür sind Beratungsstellen, Betreuungsgruppen oder 
weiterführende Teilhabeangebote besonders wichtig. Die Online-
datenbank des Demenzatlas bündelt hessenweit mehr als 1.300 
davon – und hilft Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen, 
Beratung und Entlastung vor Ort zu finden“, sagte Sozial- und In-
tegrationsminister Kai Klose zum Abschluss des Projekts.

„Als Landesregierung wollen wir dazu beitragen, Menschen 
mit Demenz ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen. Dafür sind Beratungsstellen, Betreuungsgruppen oder 
weiterführende Teilhabeangebote besonders wichtig. Die Online-
datenbank des Demenzatlas bündelt hessenweit mehr als 1.300 
davon – und hilft Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen, 
Beratung und Entlastung vor Ort zu finden“, so Minister Klose wei-
ter.

Demenzatlas Hessen
Meldung des Hessisches Sozialministeriums 

Nach fünf Jahren ist das Modellprojekt „Demenzatlas Hessen“ 
beendet. Für die wissenschaftliche Begleitung wurden Einschät-
zungen und Expertise der Akteurinnen und Akteure der Altenhil-
feplanung sowie der Pflegestützpunkte der hessischen Landkreise 
und kreisfreien Städte zusammengeführt.

Landesverband
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Landesverband Hessen
Der SoVD-Landesverband 

Hessen bietet seinen Mitglie-
dern eine kostenlose Sozialbe-
ratung an. Nichtmitglieder kön-
nen gratis eine Erstberatung in 
Anspruch nehmen. 

Für Fragen oder weitere In-
formationen zum SoVD wen-
den Sie sich gerne telefonisch 
an die Landesgeschäftsstelle 
in der Luisenstraße 41, 65185 
Wiesbaden, Tel.: 0611 /8 51 08, 
oder per E-Mail an: info@so-
vd-hessen.de. Bürozeiten sind 
montags bis donnerstags, 9–16 
Uhr, und freitags, 9–14 Uhr.

Info-Telefon Pflege: Tel.: 0611 / 
20 55 216.

Kreisverband Hessen-Süd
Kreisgeschäftsstelle, Erzber-

gerstraße 12–14 (Zugang über 
Beethovenstraße zwischen 
Nummer 5 und 7), 63179 Oberts-
hausen, Tel.: 069 / 31 90 43.

Sozialrechtsberatung in Her-
born: durch Juristin Sigrid Jahr 
jeden 1. Montag im Monat, 10–
12 Uhr,  in der Geschäftsstelle 
der AWO, Walkmühlenweg 5, 
35745 Herborn, vorherige Ter-
minvereinbarungen erbeten 
unter Tel.: 0611 / 20 55 216.

Ortsverband Gießen 
Sozialsprechstunde: jeden 1. 

und 3. Montag im Monat, 14-16 
Uhr bei Evelyn Kaletsch-Damm, 
Curtmannstraße 38, 35394 
Gießen, Terminabsprache per 
E-Mail: sbzgiessen@sovd-hes-
sen.de.

Sozialrechtsberatung bei Ju-
ristin Sigrid Jahr nach Anmel-
dung unter 06033 / 74 88 999.

Ortsverband Frankfurt
Sozialrechtsberatung durch 

Rechtsanwältin Silke Marx, 
im AWO-Stadtteilzentrum, 
Königsteiner Straße 88 in 
65929 Frankfurt-Höchst, nach 
Terminabsprache unter Tel.: 
069 / 31 90 43.

Ortsverband Offenbach
Sozialrechtsberatung bei 

Rechtsanwältin Silke Marx,  
Kreisgeschäftsstelle, Erzber-
ger Straße 12–14 (Zugang 
über Beethovenstraße zwi-
schen Nummer 5 und 7), 63179 
Obertshausen, Terminverein-
barung erbeten unter Tel.: 
069 / 31 90 43.

Ortsverband Limburg-Weilburg
Sprechstunden nach Verein-

barung bei Sozialjuristin Sigrid 
Jahr, Tel.: 0611 / 20 55 216.

Ortsverbände Bad Homburg
und Oberursel

Sozialsprechstunde mit Si-
grid Jahr: jeden 2. Donnerstag 
im Monat, 10–12 Uhr,  Schöne 
Aussicht 24, 61350 Bad Hom-
burg vor der Höhe. Terminver-
einbarung über die Landesge-
schäftsstelle in Wiesbaden, Tel.: 
8 51 08.

Ortsverband Wiesbaden- 
Rheingau

Sozialberatung: offene So-
zialberatungsstunden jeden  
Mittwoch, 10-13 Uhr.

Sozialrechtsberatung durch 
Frank Sunkomat und Sozial-
juristin Silke Marx jeden 1., 2. 
und 3. Donnerstag im Monat, 
10–12 Uhr, sowie jeden 4. Don-
nerstag im Monat, 16–18 Uhr, 
in der Luisenstraße 41, 65185 
Wiesbaden. 

Terminvereinbarung bitte 
über die Landesgeschäfts-

stelle in Wiesbaden unter 
Tel.: 0611 /20 55 216, per Fax: 
0611 / 8 50 43 oder per E-Mail 
an: szbwiesbaden@sovd- 
hessen.de.

Sozialberatung in Mainz-
Kastel: Es berät Franz Seitz, 
montags und freitags, 
10–13 Uhr, dienstags und 
donnerstags, 16–20 Uhr, 
Am Königsfloß 30, Haus 3, 
Tel.: 06134 / 56 40 966.

Sozialberatung im Rheingau: 
Es berät Hans Arnold, Aegidius-
straße 10, 65375 Oestrich-Win-
kel, nach Terminvereinbarung 
unter Tel.: 06723 / 88 66 911,  
E-Mail: sovd@arnold-rheingau.
de.

Kreisverband Hofgeismar-
Kassel

Sozialrechtsberatung durch 
Rechtsanwältin Annette Mü-
lot-Carvajal dienstags, 14–17 
Uhr, und donnerstags, 10–13 
Uhr, im AWO-Haus, Wilhelms-
höher Allee 32 a, 34117 Kassel, 
nur nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung unter Tel.: 
0611 / 20 55 216 oder Fax: 
0611 / 60 91 358.

Sozialrechtsberatungen: je-
den 3. Montag im Monat, 15–17 
Uhr, im Petrihaus, Pfeffergasse 
1, 34369 Hofgeismar.

Ansprechpartner*innen:
34385 Bad Karlshafen: Lorenz 

Güthoff, Tel.: 05672 / 22 39.
34379 Calden: Irmgard Fohr, 

Tel.: 05674 / 65 67.
34385 Helmarshausen: 

Diethelm Rogasch, Tel.: 
05672 / 16 18.

34369 Hofgeismar: Brigitte 
Schutta, Tel.: 05671 / 36 42.

34359 Reinhardshagen: Peter 
Hartmann, Tel.: 05541 / 3 27 77.

37194 Vernawahlshausen: 
Walter Don, Tel.: 05571 / 17 12.

Ortsverband Bad Wildungen
Sozialberatung durch Hans-

Sprechstunden und Sozialberatung
Aufgrund der Corona-Krise 

finden die genannten Angebo-
te unter Vorbehalt statt.

 Bitte erkundigen Sie sich un-
bedingt vorher unter den ange-
gebenen Telefonnummern, ob, 
wann, wo und wie die Beratung 
stattfindet.

Glückwünsche
Allen Mitgliedern, die im April 

Geburtstag haben, gratulieren 
wir herzlich. Kranken Mitglie-
dern wünschen wir eine baldi-
ge Genesung. Besondere Glück-
wünsche gehen an:

60 Jahre: 3.4.: Herbert Tausch-
mann, Kastellaun; 8.4.: Angelika 
Dombach, Weilburg.

65 Jahre: 6.4.: Cornelia Renner, 
Neustadt; 11.4.: Renate Bieker, 
Amöneburg; 18.4.: Heidemarie 
Winkels, Gießen; 24.4.: Elke 
Wültener, Rauschenberg; 27.4.: 
Cornelia Ostarek, Aarbergen; 
28.4.: Ulrike Riemenschneider-

Jürgen Schmidt, Trumpe 2, Ein-
gang: Bahnhofstraße, 34537 
Bad Wildungen. Anmeldung 
unter Tel.: 05621 / 96 78 787

Sozialrechtsberatung erfolgt 
durch Rechtsanwältin Cornelia 
Gebhardt, nur nach telefoni-
scher Terminvereinbarung. 

Kreisverband Hersfeld-Ful-
da, Werra-Meißner

Sozialberatung durch Marita 
Schliephorst, Oberländchen 23, 
36119 Neuhof. Anmeldung un-
ter Tel.: 06655 / 74 02 26 oder 
0176 / 95 53 81 36 (mobil), Fax: 
06655 / 74 02 45 oder E-Mail: 
m.schliephorst@sovd-hessen.
de. 

Ortsverband Eschwege
Sozialberatung durch Marita 

Schliephorst jeden 1. Dienstag 
im Monat, 14–16 Uhr, , bei der 
AWO Werra-Meißner e. V.,  An 
den Anlagen 8, 37269 Eschwege,  
Anmeldung unter Tel.: 
06655 / 74 02 26 oder 
0176 / 95 53 81 36 (mobil), Fax: 
06655 / 74 02 45 oder E-Mail: 
m.schliephorst@sovd-hessen.
de.

Ortsverband Fulda
Sozialberatung durch Marita 

Schliephorst, jeden 1. Montag 
im Monat, 14–16 Uhr, im So-
zial- und Arbeitsgericht, Am 
Hopfengarten, Sitzungssaal 
(Erdgeschoss). Anmeldung un-
ter Tel.: 06655 / 74 02 26 oder 
0176 / 95 53 81 36 (mobil), Fax: 
06655 / 74 02 45 oder E-Mail: 
m.schliephorst@sovd-hessen.
de.

Ortsverband Rotenburg- 
Bebra-Solz

Sozialberatung durch Marita 
Schliephorst, jeden 1. Diens-
tag im Monat, 10–12 Uhr, im 
Neuen Rathaus, „Altenstube“, 1. 
Obergeschoss, 36199 Roten-
burg an der Fulda. Anmeldung 
unter Tel.: 06655 / 74 02 26 oder 

0176 / 95 53 81 36 (mobil), Fax: 
06655 / 74 02 45 oder E-Mail: 
m.schliephorst@sovd-hessen.
de.

Ortsverband Sontra
Sozialberatung: jeden 1. Mon-

tag im Monat, 10–12 Uhr, bei 
der Bürgerhilfe Sontraer Land 
e. V., Hinter der Mauer 1. 

Eine Terminvereinba-
rung ist notwendig unter 
Tel.: 06655 / 74 02 26 oder 
0176 / 95 53 81 36 (mobil). 

Ortsverband Bad Hersfeld
Sozialberatung: SozialKom-

petenzZentrum, Uffhäuser  
Straße 8, 36251 Bad Hers-
feld, Anmeldung unter Tel.: 
06621 / 91 30 60.

Kreisverband Marburg-
Biedenkopf
Ortsverband Münchhausen-
Wetter

Sozialberatung: jeden Mon-
tag, 16–18 Uhr, im Rathaus 
Wetter, Untergeschoss, Zimmer 
2, Marktplatz 1, 35083 Wet-
ter. Während der Beratungs-
zeit:  Tel.: 06423 / 82 23 oder 
0152 / 58 62 96 77 (mobil). 

Außerhalb der Beratungs-
zeit (nur in dringenden Fällen 
bis 18 Uhr!): Helga Kläs unter 
Tel.: 06422 / 89 87 202, oder 
Hans-Werner Dersch unter Tel.: 
06423 / 51 524. 

Sozialrechtsberatung in 
Kirchhain: durch Sozialjuristin 
Annette Mülot-Carvajal, jeden 
1. Freitag im Monat, 15–17  
Uhr, im AWO-Treff, Brießelstraße 
15, nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung über die Landes-
geschäftsstelle in Wiesbaden 
unter Tel.: 0611 / 20 55 216.

Ortsverband Marburg
Die Sozialberatung erfolgt 

zurzeit durch den Ortsverband 
in Wetter (Kontaktdaten siehe 
oben).

Kausche, Münchhausen.
70 Jahre: 3.4.: Ute Völpel, Run-

kel; 5.4.: Hans Helmut Klimasch, 
Fulda; 6.4.: Reinhold Kirschner, 
Bad Wildungen; 10.4.: Franz-
Werner Eisenbacher, Calden; 
23.4.: Gisela Schuler, Hofgeis-
mar; 23.4.: Ernst Ludwig Müller, 
Gladenbach; 30.4.: Ursula Koch, 
Wettenberg.

75 Jahre: 4.4.: Marija Punek, 
Kaufungen; 4.4.: Wolfgang 
Schütze, Oestrich-Winkel; 29.4.: 
Peter Lippoldt, Wartenberg.

80 Jahre: 7.4.: Maria Elisabeth 
Wiegand, Homberg; 16.4.: Re-
nate Albrecht, Mörfelden-Wall-

dorf; 19.4.: Horst Hilmes, Bebra.
85 Jahre: 6.4.: Christel Claus, 

Ringgau.
94 Jahre: 5.4.: Erwin Roglin, 

Bebra.
95 Jahre: 14.4.: Heinrich 

Fesch, Vellmar.
99 Jahre: 16.4.: Irmgard 

Steinberg, Hochheim.

In den Geburtstagsgrüßen 
sind nur Mitglieder genannt, 
die auf ihrem Eintrittsformu-
lar einer Veröffentlichung zu-
gestimmt haben. Alle ande-
ren Mitglieder werden ihrem 
Wunsch gemäß nicht erwähnt.

Ratsuchende in Gießen 
und Umgebung

Aufgrund eines Versehens 
entfiel in der letzten Ausgabe 
der Hinweis auf die Sozialbe-
ratungsstelle Gießen an der 
Curtmannstr. 38 komplett. So-
zialjuristin Sigrid Jahr und So-
zialberaterin Evelyn Kaletsch-
Damm bemerkten dies sofort 
und reagierten schnell. Daher 
stehen nun alle Kontaktdaten 
für die Ratsuchenden im Kreis 
Gießen wieder vollständig in 
der untenstehenden Liste der Sozialberatungsstellen des 
SoVD-Landesverbandes Hessen.
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Wie funktioniert's?

1.  Anmeldung unter 
www.sovd.de/e-paper

•  Einfach Namen, E-Mail und  
Mitgliedsnummer eintragen.

• Ins Postfach schauen!

2. Bezug über die App:

• Sie finden das E-Paper in  
Ihrem Kiosk, wenn Sie die  
SoVD-App installiert haben.

Foto: Farknot Architect / Adobe Stock

Als ältester deutscher Sozialverband ist der SoVD „aus Tradition modern“. Auch bei 
den Verbandsmedien setzen wir auf Bewährtes und gehen gleichzeitig neue Wege. 
Dabei vernetzen wir auf sinnvolle Weise herkömmliche und digitale Informations-
kanäle, um die unterschiedlich gelagerten Bedürfnisse aller SoVD-Mitglieder zu 
berücksichtigen. 

Seit dem vergangenen Jahr bereits können Sie die Mitgliederzeitung zusätzlich 
zur Printversion auch als E-Paper lesen. Die Probephase des E-Papers, in der wir 
anknüpfend an unsere Leser*innenbefragung vor allem das vorhandene Interesse 
herausfinden möchten, läuft bis Ende Mai. Von Ausgabe zu Ausgabe wächst, wie 
schon bei der SoVD-Magazin-App, das Interesse. 

Lesen Sie die SoVD-Zeitung als E-Paper!

Erfolgreich anmelden!

Auf der Startseite des SoVD 
finden Sie das Anmeldeformu-
lar. Sie können in Ihren Brow-
ser auch www.sovd.de/e-paper 
eingeben, um direkt dorthin zu 
gelangen. Halten Sie Ihre Mit-
gliedsnummer bereit und geben 
Sie in das dafür vorgesehene 
Feld Ihre aktuelle E-Mail-Ad-
resse ein. Nach der Anmeldung 
erhalten Sie eine Bestätigungs-
E-Mail an diese Adresse ge-
schickt. Damit sind Sie bereits 
in den Verteiler aufgenommen!

Immer mehr SoVD-Mit-
glieder haben Interesse 
daran, die SoVD-Zeitung 
zusätzlich zur Printversion 
auch als E-Paper zu lesen. 

Es ist ganz leicht, sich für 
das neue Format anzumel-
den. Die einzelnen Schritte 
zur Anmeldung erklären 
wir hier (rechts). Gerne 
verdeutlichen wir ebenso 
die einzelnen Produktions-
schritte.

Anmeldung unter www.sovd.de/e-paper

Printversion und E-Paper 

Wann und wo wird das E-
Paper erstellt? Direkt nach der 
Fertigstellung und dem An-
druck im Druckhaus Dierichs in 
Kassel wird auch das E-Paper 
produziert.

Auch die digitale Version der 
Zeitung wird in jedem Falle vor 
Ende des Vormonates der je-
weiligen Ausgabe fertiggestellt 
und Ihnen dann per E-Mail nach 
Hause zugestellt. 

Die Zeitung online lesen

Noch vor Erhalt Ihrer ge-
druckten Zeitung auf dem Post-
weg sollten Sie Ihre digitale 
SoVD-Zeitung in Ihrem E-Mail-
Postfach haben. 

Im Betreff steht zum Beispiel: 
SoVD-Zeitung / Märzausgabe. In 
Ihrer E-Mail finden Sie den Link 
zur aktuellen Ausgabe, den Sie 
nur anklicken müssen. Kontrol-
lieren Sie bitte vorsorglich auch 
Ihren Ordner „Unbekannt“, falls 
Sie sich angemeldet, aber keine 
Zeitung erhalten haben.

E-Paper in der App

Wenn Sie bereits die SoVD-
Magazin-App installiert haben, 
können Sie das E-Paper auch 
ohne Anmeldung beziehen. So-
bald die Ausgabe fertiggestellt 
ist, wird sie dort eingestellt und 
ist mit allen bekannten Vortei-
len wie der Zoomfunktion, der 
Sprachausgabe und der schnel-
len Navigation durch interakti-
ve Schaltflächen nutzbar. 

Die Anwendung ist im App 
Store und bei Google Play unter 
„SoVD-Magazin-App“ zu finden. 

i
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Frohe Ostern, Hase Klecks!
Was macht Osterhase Klecks 

denn da? Er streicht einfach 
alles kunterbunt an, was ihm 
unter den Pinsel kommt! Doch 
dann fällt ihm ein, dass er zu 
Ostern ja noch jede Menge Eier 
bemalen muss. Zu seinem gro-
ßen Glück helfen ihm all seine 
Freunde, damit er damit noch 
rechtzeitig zum Ostermorgen 
fertig wird.

Dieses bunte Osterbuch ist 
ideal zum Anschauen und zum 
Mitmachen, denn auf jeder 
Doppelseite gibt es hinter einer 
großen Überraschungsklappe 
eine lustige Bildüberraschung 
zu entdecken.

Annette Langen: Frohe Ostern, 
Hase Klecks! Pappbilderbuch ab 
zwei Jahren, Penguin Junior, 22 
Seiten, ISBN: 978-3-328-30037-3, 
10 Euro.

Alles rollt! 
Mein Buch der Fahrzeuge

Ob auf den Straßen in der 
Stadt, auf dem Bauernhof, auf 
der Baustelle oder auf der 
Rennstrecke: Überall sind ganz 
unterschiedliche Fahrzeuge un-
terwegs! In diesem Buch wer-
den die schönsten, größten, ab-
sonderlichsten und witzigsten 
von ihnen präsentiert. Dabei 
gibt es auf jeder Doppelseite 

eine neue Umgebung zu be-
wundern und neben den vielen 
Fahrzeugen auch viele lustige 
Details zu entdecken. 

Alles wird dabei nicht nur mit 
Liebe inszeniert, sondern auch  
mit viel Witz dargestellt. Alle 
Fahrzeuge werden beispiels-
weise von Tieren gesteuert – 
ein Riesenspaß für kleine und 
große Fahrzeugexpert*innen!

Max Fiedler: Alles rollt! Mein 
Buch der Fahrzeuge. Pappbilder-
buch ab zwei Jahren. Penguin Ju-
nior, 20 Seiten, ISBN: 978-3-328-
30014-4, 10 Euro. 

In wenigen Tagen dürfen wieder Ostereier gesucht werden. Damit dir die Zeit bis 
dahin nicht zu lang wird und du zusätzlich schon einmal Gelegenheit hast, deine 
Augen zu trainieren, haben wir uns dieses Rätsel ausgedacht. Guck dir das große 
Bild auf dieser Seite einmal ganz genau an: Wie viele  Osterhasen tummeln sich da 
auf der grünen Wiese zwischen all den bunten Eiern?

Wenn du glaubst, die richtige Zahl an Langohren gefunden zu haben, dann schickst 
du diese an die SoVD-Zeitung. Du erreichst uns per Post unter: SoVD-Zeitung, Stich-
wort „Osterrätsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin oder per E-Mail (Betreff „Oster-
rätsel“) unter: redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. April. Wir wünschen 
dir und deiner Familie schon jetzt viel Spaß sowie frohe Ostern! 

Fröhliche Versammlung der Langohren
Osterrätsel für Kinder in der SoVD-Zeitung – wie viele Hasen tummeln sich auf dem Bild?

Maxi von Phlip (1) –
Vorsicht, Wunschfee!

Bei Paula Goldenberg ist eine 
echte Wunschfee eingezogen – 
mit Glitzerstaub und Zauber-
kraft! Genial, oder? Na ja, fast, 
denn bei Maximeralda Feodora 
Dilara Nima von Phlip, oder ein-
fach Maxi, handelt es sich um 
eine beurlaubte Fee. Zaubern 
kann 
Maxi 
daher 
le ider 
nur sehr  
e i n g e -
sch ränk t . 

Erst wenn sie für Paula gute 
Taten vollbringt, kann sie eines 
Tages wieder eine echte Fee 
werden. Doch dummerweise 
hat Maxi ganz eigene Vorstel-
lungen davon, was gut für Paula 
ist und was nicht. Aus stinknor-
malen Tagen werden somit su-
perspannende Kopfstandtage.

Anna Ruhe: Maxi 
von Phlip (1). Vor-
sicht, Wunschfee! 
Arena, ab 7 Jahren, 
112 Seiten, ISBN: 

978-3-401-71328-
1, 10 Euro.

Fotos / Grafiken: Igor Zakowski, Thaut Images, Racle Fotodesign / Adobe Stock; Montage: SoVD
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Eine Tagesfahrt von Tokio entfernt steht in einem Garten am Meer 
einsam eine Telefonzelle. Nimmt man den Hörer ab, kann man dem 
Wind lauschen – und den Stimmen der Vergangenheit. Viele Men-
schen reisen zu dem Telefon des Windes, um mit ihren verstorbe-
nen Angehörigen zu sprechen. 
Auch Radiomoderatorin Yui, die 
um ihre Mutter und ihre Toch-
ter trauert, kommt an diesen 
magischen Ort. Dort lernt sie 
den Arzt Takeshi kennen. Die 
beiden nähern sich an, schöp-
fen gemeinsam neuen Mut und 
erlauben sich zum ersten Mal, 
dem Leben einfach seinen Lauf 
zu lassen. 

Laura Imai Messina: Die Tele-
fonzelle am Ende der Welt. Btb, 
352 Seiten, ISBN: 978-3-442-
75896-8, 20 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des 
vorgestellten Buches gewin-
nen? Dann schreiben Sie unter dem Betreff „Die Telefonzelle am 
Ende der Welt“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
aber mit dem gleichen Stichwort per Post an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Buchtipp

Die Telefonzelle 
am Ende der Welt

Wer hier entlang fährt, des-
sen Weg begleiten endlose, in 
der Regel landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Eines dieser 
frisch gepflügten Felder führte 
im April 2011 zu einer Massen-
karambolage auf der A19: Dabei 
gerieten in Richtung Rostock 
insgesamt 17 Autos und drei 
Lastwagen – darunter ein Ge-
fahrguttransporter – in Brand. 
In der Gegenrichtung nach Ber-
lin waren 23 Autos in den Unfall 
verwickelt. Die Fahrbahnen wa-

ren übersät mit Trümmerteilen, 
zahlreiche Menschen mussten 
von den Rettungskräften aus 
ihren Autos befreit werden.

Seit Tagen schon herrschte in 
der Gegend eine hohe Trocken-
heit. Das Tief „Joachim“ brachte 
zusätzlich stürmisches Wetter 
und wirbelte den ausgetrock-
neten Ackerboden entlang der 
Fahrbahn zu einem gefährlichen 
Sandsturm auf. Die Sichtweite 
soll zum Unfallzeitpunkt zeit-
weise weniger als fünfzig Meter 

betragen haben. Dutzende Autos 
rasten an der Anschlussstelle 
Rostock-Laage ineinander und 
brannten aus. Zehn Menschen 
verloren bei der Massenkaram-
bolage ihr Leben, zahlreiche 
weitere Verletzte mussten in 
den umliegenden Krankenhäu-
sern behandelt werden. Sie erlit-
ten Knochenbrüche, Prellungen, 
Stauchungen und Schädel-Hirn-
Verletzungen. Die Autobahn 
musste in beiden Richtungen 
gesperrt werden.

Im Sandsturm auf der Autobahn
Unfälle können immer passieren, auf dieses ungewöhnliche Phänomen jedoch war vor zehn Jahren 

niemand vorbereitet: Eine lang anhaltende Trockenheit gepaart mit stürmischem Wetter führte am 
8. April 2011 zu einem plötzlichen Sandsturm. Dieser wehte über die Autobahn 19 in Mecklenburg-
Vorpommern und führte zu einer Massenkarambolage, bei der zehn Menschen ums Leben kamen 
und 97 Personen verletzt wurden.

Zeitmaschine

Ein plötzlich aufziehender Sandsturm verursachte auf der A19 eine Massenkarambolage, bei der 
zahlreiche Fahrzeuge ausbrannten. Der Anblick der Unfallstelle lässt die Dimension nur erahnen.

Foto: Jens Koehler / imago

Gibt’s doch gar nicht, oder?

Klopapiervorrat für zwölf Jahre
Im Sommer 2006 bestellte ein Mitarbeiter der Gemeinde Fuchstal in Bayern Klopapier. Dabei vertat 

er sich jedoch bei der Verpackungseinheit. Erst als ein Sattelschlepper im Ort auftauchte, wurde man 
des Fehlers gewahr – immerhin gerade noch rechtzeitig, um einen zweiten Lastwagen abzubestellen. 
Erst im Jahr 2019 war schließlich das letzte, inzwischen reichlich vergilbte, Blatt abgerissen.

Der Lapsus des Mitarbeiters 
stellte die oberbayerische Ge-
meinde vor allem vor ein lo-
gistisches Problem: Wohin mit 
dem ganzen Toilettenpapier? 
Mehrere Tage lang war damals 
ein vierköpfiges Team damit 
beschäftigt, die Rollen in den 
Schränken des Rathauses, der 
Schule, der Feuerwehr und in 
denen anderer öffentlicher Ein-
richtungen zu verstauen. 

Immerhin, so Bürgermeister 
Erwin Karg rückblickend, habe 
man durch die Großbestel-
lung rund 1.000 Euro gespart. 
Allerdings wolle man bei der 
nächsten Order dann doch lie-
ber zwei- statt einlagiges Papier 
auswählen. Besser ist es.

„Mein Name an der Tür“

Denksport

Marianne Rosenberg sang: „Er gehört zu mir, wie mein Name an 
der Tür.“ Da viele Stars jedoch unter einem Künstlernamen bekannt 
werden, steht auf ihrem Klingelschild meist etwas anderes als auf 
den Schallplatten oder Konzertkarten. Wir haben einmal sechs be-
kannte Schlagersängerinnen und -sänger mit ihren Geburtsnamen 
herausgesucht. Können Sie das betreffende Klingelschild den ein-
zelnen Künstlerinnen und Künstlern zuordnen?

Die Lösung steht wie immer auf Seite 18 dieser Ausgabe.

Foto: Rosco, koldunova_anna / Adobe Stock; Montage: SoVD

Die vermeintlich alltägliche Bestellung von Toilettenpapier kann 
lokalpolitisch plötzlich eine große „Rolle“ spielen.

Nena

Thomas Anders

Tony Marshall

Nicki

Rex Gildo

Roland Kaiser

Foto: André D Conrad / cc

Foto: youtubeFoto: youtube Foto: Sandro Halank / cc

Foto: Ramreporter / cc Foto: AVRO / cc

Ronald Keiler

Gabriele Susanne Kerner

Bernd Weidung

Ludwig Franz Hirtreiter

Herbert Anton Bloeth

Doris Andrea Hrda
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Variante: LEICHT

Variante: MITTEL

Auflösung des 
Vormonats

Auflösung des 
Vormonats

Die beiden  
Diagramme sind 
mit den Zahlen 1 
bis 9 aufzufüllen.

Dabei darf jede 
Zahl in jeder Zeile 
und jeder Spalte 
und in jedem 3x3-
Feld nur einmal 
vorkommen.

172

6 5 1 8
3 7 4 2

1 7
5 3 6 1

1 2 4 6 9
4 8 7 6

3 1
5 8 9 3

1 7 9 5

2 6 3 8
9 3 4
4 3 1
6 4 9

1 2 3
5 7 1
3 5 8

2 8 9
2 6 3 7

6 9 7 8 4 2 1 3 5
1 3 4 5 9 6 2 8 7
8 5 2 7 3 1 9 6 4
7 1 8 9 5 4 6 2 3
9 4 6 2 7 3 5 1 8
3 2 5 1 6 8 7 4 9
2 7 1 3 8 5 4 9 6
4 8 9 6 2 7 3 5 1
5 6 3 4 1 9 8 7 2

9 6 8 1 2 4 5 7 3
1 5 7 3 6 8 9 4 2
2 3 4 5 9 7 1 8 6
6 2 1 8 7 3 4 9 5
8 9 3 4 5 6 7 2 1
7 4 5 2 1 9 6 3 8
3 7 9 6 8 1 2 5 4
5 8 6 9 4 2 3 1 7
4 1 2 7 3 5 8 6 9

Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann notieren 
Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) und schicken 
Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder per Post an: SoVD, 
Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. April.

Des Rätsels Lösung
Welches Tier sieht gleich aus? 
(Februar 2021, Seite 16)

Wenn du genau hingeschaut 
hast, dann hast du bei allen Tier-
paaren kleine Unterschiede ge-
funden. Nur der Igel hatte einen 
identischen Zwilling!

Die etwas anderen Monster 
(März 2021, Seite 16)

Das war vielleicht ein Durch-

Buchtipp

Mit etwas hinterm Busch halten
Redensarten hinterfragt

Kinder, die sich verstecken 
wollen, merken schnell, dass 
sich dichte Büsche hierfür her-
vorragend eignen. Von dieser Er-
kenntnis machen seit jeher Räu-
ber und Wegelagerer Gebrauch, 
wenngleich deren Absichten 
nicht nur spielerischer Natur 
sind. Auch Soldaten tarnen sich 
und ihre Ausrüstung mit Blatt-
werk, um so von ihren Feinden 
möglichst nicht entdeckt zu 
werden. Wer nun eine bestimm-
te Aussage in ähnlicher Weise 
vor anderen verbergen möchte, 
der hält eben auch damit „hin-
ter dem Busch“ und behält eine 
Äußerung somit für sich.

Wer mit etwas „hinter dem Busch hält“, gibt sich verschwiegen und macht damit aus einer Sache 
ein Geheimnis. Warum aber wird dies sprichwörtlich hinter einem Gewächs verborgen? Hierfür gibt 
es erstaunlich praxisnahe Antworten.

Hinter dicht bewachsenem Buschwerk lässt sich allerlei verbergen. 
Das gilt auch für Dinge, über die man nicht sprechen möchte.

Foto: Urka / Adobe Stock

einander bei dem Gruppenfoto! 
Hast du da noch durchgeschaut?  
Noch einmal fotografieren las-
sen müssen sich die Monster 
mit den Nummern 4, 6, 8 und 9.

„Mein Name an der Tür“
(Denksport, Seite 17)

Hier sind die Geburtsnamen 
unserer Stars:
• Nena

(Gabriele Susanne Kerner),
• Tony Marshall

(Herbert Anton Bloeth),
• Rex Gildo

(Ludwig Franz Hirtreiter),
• Thomas Anders

(Bernd Weidung),
• Nicky

(Doris Andrea Hrda),
• Roland Kaiser

(Ronald Keiler).

Der Tag, an dem mein 
Vater die Zeit anhielt

Die elfjährige Nedda träumt davon, Astronautin zu werden. Sie 
muss nur möglichst schnell erwachsen werden – doch genau das 
möchte Neddas Vater, ein genialer, aber vom Leben überforderter 

Wissenschaftler, verhindern. Er 
hat schon einmal ein Kind verlo-
ren und möchte Neddas Kindheit 
am liebsten konservieren. Seit 
Jahren schraubt er im Keller an 
einer Maschine, die genau das er-
möglichen soll – doch stattdes-
sen löst er eine Katastrophe aus. 
Zum ersten Mal in ihrem Leben 
muss Nedda ihrer Mutter vertrau-
en und sich mit ihr zusammentun, 
um ihren Vater zu retten – und die 
ganze Stadt.

Erika Swyler: Der Tag, an dem 
mein Vater die Zeit anhielt. Limes, 
448 Seiten, ISBN: 978-3-8090-
2708-9, 20 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches von Erika 
Swyler gewinnen? Dann schreiben Sie uns mit dem Betreff oder 
unter dem Stichwort „Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt“ 
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. April.

„Corona“ jetzt auf Klingonisch
Hätten Sieʼs gewusst?

Corona hat unsere Welt seit 
einem Jahr fest im Griff. Doch 
nicht allein unsere Welt: Auch 
Klingonen mussten sich mit der 
Pandemie auseinandersetzen, 
zumindest sprachlich. Eigens 
für die Fernsehserie erfand der 
US-amerikanische Sprachwis-
senschaftler Marc Okrand die 
klingonische Kunstsprache. Sie 
wird weltweit nur von etwa 30 
Menschen fließend gesprochen. 
Kein Wunder, scheint diese doch 
nur aus Zungenbrechern zu be-
stehen. Seit Kurzem gibt es etwa 
eine Übersetzung für „Covid-19“. 
Bitte sprechen Sie nach: „qo‘vID 
wa‘maH Hut“!

Haben Sie Lust bekommen, 
selbst einmal klingonisch zu 
lernen? Aufgrund der Pandemie 
finden Kurse hierfür derzeit nur 

„Der Weltraum – unendliche Weiten“. Sollte dort ein Corona-Planet 
entdeckt werden, finden die Klingonen sicher auch hierfür ein Wort.

Fotos: Romolo Tavani, dannyburn / Adobe Stock; Montage: SoVD

Wer einigermaßen mit der Fernsehserie „Star Trek“ vertraut ist und die Abenteuer des Raumschiffes 
Enterprise verfolgt, der kennt auch die Klingonen. Deren fiktive Sprache kann man in Kursen erlernen, 
weshalb sich der Wortschatz ständig erweitert. Neu hinzugekommen ist auch eine Bezeichnung für das 
Coronavirus. In der Kunstsprache des kriegerischen Volkes heißt das dann „qoro‘na javtIm“.

online statt. Aber Sie können 
sich schon einmal einlesen. Das 
Kinderbuch „Der kleine Prinz“ 

von Antoine de Saint-Exupéry 
etwa gibt es auf klingonisch: 
„ta‘puq mach“. Viel Vergnügen!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sl1714-0279

ein
Edelgas

einstu-
dieren,
üben

türk.
Name
Adria-
nopels

fries.
Männer-
u. Frau-
enname 8

Quer-
stange
am Se-
gelmast 1

arg-
listige
Täu-
schung

2

griech.
Vorsilbe:
fern

Gebrüll,
Gegröle

grüner
Schmuck-
stein

Missis-
sippi-
Zufluss

Teil des
Gartens

9

landsch.:
Trag-
gefäß

Falltür

Kohl,
Gemüse

11

deutscher
Gegner v.
Bismarck
† 1913

Aller-
Zufluss

bebautes
Ortsgebiet

franz.
Herr-
scher-
anrede 10

weidm.:
frisch ge-
fallener
Schnee

wählen
(gehoben)

alkoho-
lisches
Getränk

Selbst-
beweih-
räuche-
rung

über-
mäßig
aus-
breiten

Rhein-
Zufluss
in der
Schweiz 7

passend,
günstig

Biersor-
te aus
Düssel-
dorf

Maß
in der
Akustik

nicht
beein-
flussbar,
stur 3

Pferde-
sport-
lerin

Behaup-
tung

12

Halb-
insel
Ost-
asiens

deutscher
Comedian
(Dieter)

in der
Leistung
ver-
mindern 4

deutscher
Städte-
bund
im MA.

Fenster-
vorhang

6
Schon-
kost

Spitzname
der nieder-
ländischen
Nationalelf

Trag-
stuhl

Ader-
schlag

Teil des
Fußball-
feldes 13

zahlbar
in Mün-
zen und
Scheinen

Benach-
teiligung,
Behin-
derung 5

Buß-
bereit-
schaft

Pflanzen-
schaden
durch
Tiere

Zeitab-
schnitt im
19./20. Jh.
(Belle ...)

Maas-
Zufluss

Zuhause,
Wohnung

Sicht-
vermerk
im Pass
(Mz.)

unbe-
weglich

Frauen-
name

Flächen-
maß vorlaut

eine
Zweiheit
bildend

Nelken-
pfeffer

gering-
schätzig

ein
Mineral
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Mit spitzer Feder

Drahtesel statt Blechlawine
Der Internationale Strafge-

richtshof ordnet die Festnahme 
des Ex-Präsidenten der USA an. 
Der amtierende US-Präsident 
befindet sich im Wahlkampf und 
will keinen Skandal. Das Weiße 
Haus stößt Drohungen gegen 
den Internationalen Gerichtshof 
und gegen alle Staaten der Eu-
ropäischen Union aus. Während 
ein Einsatzteam die gewaltsame 
Befreiung des Ex-Präsidenten 
vorbereitet, um dessen Über-
stellung nach Den Haag zu ver-
hindern, geht es vor allem dar-
um, den wichtigsten Zeugen der 
Anklage zu schützen.

Marc Elsberg: Der Fall des Präsidenten. Blanvalet, 608 Seiten, ISBN: 
978-3-7645-1047-3, 24 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Betreff „Der Fall des Präsiden-
ten“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder mit dem 
gleichen Stichwort per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Der Fall des Präsidenten

Buchtipp
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Francis Fulton-Smith ist der 
Sohn einer deutschen Mutter 
und eines britischen Vaters. Den 
Mann mit dem aristokratisch 
klingenden Namen kennt man 
vor allem aus der Fernsehserie 
„Familie Dr. Kleist“ sowie aus 
Unterhaltungsfilmen. Für die 
Verfilmung „Die Spiegel-Affäre“ 
schlüpfte er in die Rolle des 
bayerischen Ministerpräsiden-
ten Franz Josef Strauß. Hierfür 
musste er zunächst unter ärztli-
cher Aufsicht 20 Kilo zunehmen. 
Die Mühe zahlte sich aus: Für 
seine Darstellung erhielt Francis 
Fulton-Smith einen Bambi.

In der Mitte des Lebens
Kai Wiesinger schrieb das Buch „Der Lack ist ab“

Er wuchs zweisprachig auf und beschreibt in dem Buch „Loving se 
Germans“ die Eigenheiten von Deutschen und Briten. Am 25. April 
wird der Schauspieler Francis Fulton-Smith 55 Jahre alt.

Francis Fulton-Smith ist ein 
waschechter Bayer.

Der elfjährige Bendix (Mika Tritto) und sein depressiver Vater 
Fabian (Andreas Döhler) wollen sich gegenseitig Halt geben.

Foto: imago images

Bekannt wurde er zunächst 
mit Komödien wie „Kleine Haie“ 
oder „Der bewegte Mann“. Doch 
auch in historischen Stoffen 
überzeugte der in Hannover 
geborene Schauspieler. In dem 
Film „Nichts als die Wahrheit“ 
etwa spielte Kai Wiesinger den 
Strafverteidiger des KZ-Arztes 
Josef Mengele.

Zudem schrieb er das Buch 
„Der Lack ist ab: War‘s das schon 
oder kommt noch was?“. Darin 
setzt sich Wiesinger offen mit 
den Problemen auseinander, die 
einen Mann in der Mitte seines 
Lebens „überrollen“.

Ein Brite in Bayern
Francis Fulton-Smith ist in zwei Ländern verwurzelt

Gibt es Wechseljahre auch bei Männern? Damit setzte sich Kai 
Wiesinger („Comedian Harmonists“) in seinem Buch „Der Lack ist 
ab“ auseinander. Am 16. April wird der Schauspieler 55 Jahre alt.

Kai Wiesinger ist Schauspieler 
und Autor in einer Person.

Foto: imago images

Ursprünglich wollte sie die 
Anwaltskanzlei ihres Vaters in 
Pretoria übernehmen. Hierfür 
studierte sie zunächst Jura, ent-
schied sich dann aber doch für 
eine Karriere als Profitänzerin. 
Als sie 18 Jahre alt war, zog ihre 
Familie nach Deutschland. 

Dank des Fernsehsenders RTL 
wurde Motsi Mabuse als Jury-
mitglied der Tanzshow „Let‘s 
Dance“ („Lass uns tanzen“) be-
kannt. Ihre Begeisterung für die 
Bewegung zur Musik machte 
die quirlige Wertungsrichterin 
dabei schnell zu einer Art Bot-
schafterin für den Tanz.

Kesse Sohle aufs Parkett
Motsi Mabuse („Let’s Dance“) lebt für den Tanz

Die in Südafrika geborene Profitänzerin wurde durch die RTL-
Show „Let‘s Dance“ bekannt und zu einer Botschafterin des Tanzes. 
Am 11. April feiert Motsi Mabuse ihren 40. Geburtstag.

Motsi Mabuse fing schon als 
Kind mit dem Tanzen an.

Foto: imago images

Listig lächelnd gegen Vorurteile

Die Krankheit meines Vaters

Autofabrik mitten in der Natur?

Multitalent, Kosmopolit, Universalgenie – kaum ein Begriff fasst seine Persönlichkeit hinreichend 
zusammen. Er spielte den Kaiser Nero in „Quo Vadis“ und setzte sich weltweit gegen Vorurteile ein. 
Am 16. April wäre der wunderbare Sir Peter Alexander Baron von Ustinov 100 Jahre alt geworden.

Im brandenburgischen Grünheide will das US-Unternehmen Tesla eine Fabrik für E-Autos bauen. 
Naturschützer*innen kritisieren, dabei komme der Umweltschutz zu kurz. Die Sängerin Julia Neigel 
teilt diese Sorgen. Am 19. April wird dennoch erst einmal der 55. Geburtstag der Musikern gefeiert.

Psychische Krankheiten sind noch immer ein Tabu. Kann sich beispielsweise ein alleinerziehender 
Vater, der an starken Depressionen leidet, weiterhin um seinen Sohn kümmern? Der Fernsehfilm „Das 
Versprechen“ läuft am 26. April um 20.15 Uhr im ZDF (ab dem 19. April bereits in der Mediathek).

In über 40 Filmen spielte er 
die unterschiedlichsten Rollen. 
Er erweckte den Sklavenhänd-
ler in „Spartacus“ mit der glei-
chen Hingabe zum Leben wie 
den Meisterdetektiv Hercule 
Poirot in „Tod auf dem Nil“. Da-
rüber hinaus aber machte sich 
Peter Ustinov schon früh auch 
als Autor von satirischen Dra-
men, Erzählungen, Romanen 
und  Drehbüchern einen Namen. 
Zudem inszenierte der Liebha-
ber klassischer Musik Opern 
wie „Die Zauberflöte“ oder „Don 
Giovanni“. Immer wieder war 
der künstlerische Tausendsassa 

auch Gast in Talkshows oder trat 
als Conférencier eigener Shows 
auf der Bühne auf. 

Viel Anerkennung trug ihm 
sein Engagement für das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Natio-
nen (UNICEF) ein. Der Weltbür-
ger Peter Ustinov, wie er sich 
selbst gerne bezeichnete, hatte 
aber noch eine weitere Leiden-
schaft: Er beschäftigte sich mit 
dem Phänomen von Vorurteilen 
und war bemüht, diese wo im-
mer möglich zu überwinden. Zu 
diesem Zweck gründete er sogar 
mehrere Lehrstühle zur Vorur-
teilsforschung.

Udo Lindenberg bezeichnete 
sie einmal als „außerirdische 
Erscheinung“ und als „Gesamt-
kunstwerk“. Dabei begann ihre 
Karriere mit einer Blockflöte bei 
„Jugend musiziert“. Den Durch-
bruch als Sängerin brachte 
dann die Jule Neigel Band und 
der Hit „Schatten an der Wand“. 

Dass Julia Neigel auch sehr 
beharrlich sein kann, beweist 
ihr Einsatz für den Naturschutz. 
Immer wieder wies sie die po-
litisch Verantwortlichen darauf 
hin, dass der Bau einer E-Auto-
Fabrik nicht allein zulasten der 
Umwelt erfolgen dürfe.

Bendix, versteht nicht wirk-
lich, was mit seinem Vater los 
ist. Mit aller Kraft versucht der 
Junge, das Leben der beiden 
zu organisieren. Beim Schul-
sportfest lernt er schließlich 
die 16-jährige Jule kennen, die 
selbst eine psychische Erkran-
kung hat. Sie wird die erste 
Person, der sich Bendix anver-
traut. Jule übersetzt ihm die 
Krankheit seines Vaters, die sie 
aus der Tagesklinik kennt. End-
lich beginnt der Junge, seinen 
Vater zu verstehen. Doch dann 
soll Bendix plötzlich zu einer 
Pflegefamilie.

Peter Ustinov warb stets mit viel Charme um Toleranz und Völkerverständigung

„Das Versprechen“: ZDF-Fernsehfilm behandelt das schwierige Thema Depression

Sängerin Julia Neigel („Schatten an der Wand“) engagiert sich für Umweltschutz

Redegewandt: Sir Peter Ustinov 
beherrschte acht Sprachen.

Als die Corona-Beschränkungen dies zuließen, trat Rocksängerin 
Julia Neigel im letzten Jahr bei den Jazztagen Dresden auf.

Foto: imago images
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